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0. Kurzzusammenfassung 

Wie im Rahmen der Breitbandstrategie der Bundesregierung und im Vorhabenplan der 
Behörde angekündigt, legt die Bundesnetzagentur besonderes Augenmerk auf die Wei-
terentwicklung der Grundsätze einer konsistenten Entgeltregulierung, weil Konsistenz für 
die Realisierung der im TKG verankerten Regulierungsziele von großer Bedeutung ist. 

Die vorliegenden Hinweise sind auch im Zusammenhang mit den parallel von der Bun-
desnetzagentur vorgelegten Eckpunkten über die regulatorischen Rahmenbedingungen 
für die Weiterentwicklung moderner Telekommunikationsnetze und die Schaffung einer 
leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur zu sehen. Auch die Erarbeitung der Eckpunkte ist 
von der Bundesregierung in ihrer Breitbandstrategie adressiert worden. Darüber hinaus 
hat der Beirat bei der Bundesnetzagentur auf seiner Sitzung am 16. März 2009 betont, 
dass er sämtlichen Maßnahmen, die der Sicherung und dem Ausbau einer zukunftsfähi-
gen Telekommunikationsinfrastruktur dienen, einen hohen Stellenwert beimesse. Dazu 
gehöre auch ein geeignetes regulatorisches Umfeld. 

Mit dem in § 27 Abs. 2 TKG verankerten Konsistenzgebot wird die Zielsetzung verfolgt, 
Entgeltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abzustimmen. Dies be-
trifft zum einen das Verhältnis von Vorleistungs- und Endkundenentgelten, wozu die 
Bundesnetzagentur bereits im November 2007 Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren i.S.v. 
§ 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG veröffentlicht hat, die zuvor mit den Marktteilnehmern konsultiert 
wurden. Zum anderen bezieht sich das Konsistenzgebot auf das Verhältnis unterschied-
licher Vorleistungsentgelte zueinander, auf das in der vorliegenden Ausarbeitung der Fo-
kus gerichtet wird. 

Hierzu werden im Kern folgende Schlussfolgerungen abgeleitet: 

− Das Verhältnis der zu regulierenden Vorleistungsentgelte entlang der Wertschöp-
fungskette ist so zu gestalten, dass die auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen 
mit ihren jeweiligen Geschäftsmodellen agierenden Anbieter wirtschaftlich operie-
ren können. Im Resultat werden mit dieser Vorgabe die Förderung effizienter Infra-
strukturinvestitionen sowie die Sicherstellung unverzerrten Wettbewerbs ange-
strebt. 

− Die tatsächlichen Gegebenheiten sowohl auf der Endkunden- als auch auf der Vor-
leistungsebene (z.B. Marktpenetration, Marktanteile, Netztopologien, Bedeutung 
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der Größenvorteile) sind bei der Ermittlung der Entgeltrelationen in die Überlegun-
gen einzubeziehen. 

− Die Konsistenzprüfung der Entgelte ist insofern auch vom jeweiligen Stand der 
Marktentwicklung abhängig. Dies verdeutlicht, dass es sich bei dieser Vorgehens-
weise um einen dynamischen Ansatz handelt. Auf diese Weise soll nicht nur si-
chergestellt werden, dass eine ausreichende Spanne zu den Endkundenpreisen 
des marktbeherrschenden Unternehmens besteht, sondern auch, dass unter-
schiedliche Vorleistungsentgelte so aufeinander abgestimmt sind, dass Anreize für 
effiziente Investitionen entstehen bzw. erhalten bleiben. 

− Vor diesem Hintergrund gilt im Grundsatz, dass Kosten-Kosten-Scheren insbeson-
dere dahingehend zu verhindern sind, dass ein Geschäftsmodell, welches auf wei-
tergehenden Netzinfrastrukturinvestitionen basiert, nicht mit höheren Kosten be-
lastet werden darf als das Geschäftsmodell eines Wettbewerbers, das geringere 
Investitionen erfordert. 

− Ein Entgelt, das den KeL entspricht, simuliert den im Wettbewerb erzielbaren Preis 
und setzt effiziente Investitionsanreize, wie die Entwicklungen der letzten elf Jahre 
belegen. Gleichzeitig werden dem regulierten Unternehmen angemessene Rendi-
ten zugestanden und dessen Sonderbelastungen kostenmäßig berücksichtigt. Da-
durch ist sichergestellt, dass auch dem etablierten Betreiber ausreichende Mittel für 
den Aus- und Umbau seiner Netze zur Verfügung stehen. Dabei erweist sich der 
KeL-Maßstab als hinreichend flexibel, alle relevanten Risiken in der Kapitalverzin-
sung abzubilden und neue Tarifstrukturen zu ermöglichen. 

− In Anbetracht der Entwicklung in Richtung paketvermittelter Netze stellt die Ge-
währleistung von Konsistenz eine besondere Herausforderung dar, weil die Sicher-
stellung der Konsistenz tendenziell komplexer und mehrdimensionaler wird. Ent-
geltregulierungsmaßnahmen sollten in dem Sinne zukunftsoffen sein, dass sie heu-
te noch nicht existierende, aber potenziell effiziente Geschäftsmodelle ermöglichen 
und somit Marktzutritte nicht regulatorisch verzerrt werden. 

− Im Ergebnis zeigt sich, dass die Gewährleistung einer konsistenten Entgeltregulie-
rung eine Herausforderung von wachsender Komplexität darstellt. Dies gilt umso 
mehr, als das Verhältnis der unterschiedlichen Entgelte zueinander erheblichen 
Einfluss auf die Sicherstellung angemessener effizienter Investitionsanreize und ei-
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nes chancengleichen Wettbewerbs hat. Insofern betrachtet es die Bundesnetz-
agentur weiterhin als zentrale Aufgabe, den verschiedenen gesetzlich normierten 
Zielsetzungen parallel gerecht zu werden, indem ihre Entscheidungen durch die 
Schaffung nachhaltigen Wettbewerbs auch zur Förderung effizienter Investitionen 
in leistungsfähige Infrastrukturen beitragen. 
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1. Einleitung 

Die Schaffung chancengleichen Wettbewerbs und die Förderung nachhaltig wettbe-
werbsorientierter Märkte stellt nach wie vor ein zentrales Ziel der Arbeit der Bundesnetz-
agentur dar. Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet die Sicherstellung einer konsistenten 
Entgeltregulierung, die explizit im Telekommunikationsgesetz (TKG) verankert ist. Das 
Konsistenzgebot beinhaltet eine Verfahrensanweisung an die Bundesnetzagentur, Ent-
geltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit inhaltlich und zeitlich aufeinander abzu-
stimmen. Nach der Begründung zum Regierungsentwurf soll hierdurch erreicht werden, 
dass „Wettbewerbsverzerrungen etwa durch das Auftreten von Preis-Kosten-Scheren 
vermieden werden“. Das Konsistenzgebot sieht ferner vor, Entgeltregulierungsmaßnah-
men auf ihre Angemessenheit im Verhältnis zu den Regulierungszielen nach § 2 
Abs. 2 TKG zu prüfen. In organisatorischer Hinsicht manifestiert sich das Konsistenzge-
bot darin, dass gem. § 132 Abs. 4 TKG in der Geschäftsordnung der Bundesnetzagentur 
Verfahren mit umfassenden Abstimmungs-, Auskunfts- und Informationspflichten der je-
weiligen Beschlusskammern und Abteilungen vorzusehen waren. 

Die Bedeutung des Konsistenzgebots wird auch im Rahmen der Breitbandstrategie der 
Bundesregierung hervorgehoben: „Die Bundesnetzagentur wird ferner die Grundsätze 
einer konsistenten Entgeltregulierung auch mit Blick auf die Förderung effizienter Infra-
strukturinvestitionen mit Nachdruck weiterentwickeln und mit den Betroffenen diskutie-
ren.“ Die Erarbeitung entsprechender Hinweise ist auch bereits im Vorhabenplan der 
Bundesnetzagentur adressiert worden. 

Im Übrigen hat sich die Bundesnetzagentur bereits unmittelbar nach Inkrafttreten des 
geltenden TKG dieser Thematik angenommen und hierzu im November 2004 einen 
Workshop mit Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft veranstaltet. Des Weiteren 
wurden im August 2005 Hinweise zu Fragen der „sachlich ungerechtfertigten Bündelung“ 
sowie im Dezember 2006 bzw. – nach Auswertung der Anhörungsergebnisse - in ihrer 
Endfassung im November 2007 zur Thematik von Preis-Kosten-Scheren vorgelegt. Beide 
Themenbereiche sind mit dem Konsistenzgebot eng verknüpft. 

Die vorliegenden Hinweise zum Konsistenzgebot stellen in den folgenden Kapiteln 2 und 
3 Grundlagen einer konsistenten Entgeltregulierung dar. Der Schwerpunkt von Kapitel 4 
liegt auf dem Verhältnis von Vorleistungs- und Endkundenentgelten, während das Au-
genmerk in Kapitel 5 auf das Verhältnis unterschiedlicher Vorleistungsentgelte gerichtet 
wird. Abschließend werden in Kapitel 6 die Gewährleistung von Konsistenz unter den 
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Bedingungen des technologischen Wandels behandelt und in Kapitel 7 die wesentlichen 
Schlussfolgerungen der vorliegenden Ausarbeitung zusammengefasst. 

2. Grundlagen und Bedeutung des Konsistenzgebotes 

In Netzindustrien, in denen Entgelte einer Regulierung unterliegen, leistet eine konsisten-
te Entgeltregulierung einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung chancengleichen Wett-
bewerbs und zur Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte. Sie ist eine es-
sentielle Voraussetzung dafür, um Anbietern auf allen Wertschöpfungsstufen, und zwar 
unabhängig von selber erstellter oder fremd bezogener Leistung, effiziente Geschäfts-
modelle zu ermöglichen. Mit dem im Juni 2004 in Kraft getretenen TKG wurde erstmalig 
ein Konsistenzgebot in das Gesetz aufgenommen. Die Frage, welche Anforderungen mit 
dem Konsistenzgebot konkret an die Entgeltregulierung und damit an die Bundesnetz-
agentur gestellt werden, ist somit von erheblicher Bedeutung. Im Folgenden sollen daher 
zunächst der Konsistenzbegriff (Abschnitt 2.1), seine inhaltliche Ausgestaltung, die 
zugrunde liegende ökonomische Rationalität sowie das Verhältnis dieser Norm zu ande-
ren entgeltrelevanten Vorschriften diskutiert werden und sodann auf etwaige Wettbe-
werbsverzerrungen und mögliche Zielkonflikte eingegangen werden (Abschnitt 2.2). 

2.1 Begriff der Konsistenz von Entgeltregulierungsmaßnahmen 

2.1.1 Definition 

Das Konsistenzgebot ist in § 27 Abs. 2 Satz 1 TKG formuliert: „Die Regulierungsbehörde 
hat darauf zu achten, dass Entgeltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufein-
ander abgestimmt sind (Konsistenzgebot).“ Die Gesetzesbegründung gibt als Ziel eine 
koordinierte und aufeinander abgestimmte Entscheidungspraxis vor. Damit soll verhin-
dert werden, dass Entscheidungen der Bundesnetzagentur in unterschiedlichen Verfah-
ren, die miteinander in Zusammenhang stehende Fragen zum Gegenstand haben, zu 
insgesamt inkonsistenten Resultaten führen. 

Der Begriff „Konsistenz“ bezieht sich somit ausschließlich auf die Entgeltregulierung, ge-
nauer auf das Entgeltregulierungsregime. Unter einem konsistenten Entgeltregulierungs-
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regime ist ein solches Entgeltsystem zu verstehen, das effiziente Geschäftsmodelle er-
möglicht. Im Resultat kann ein effizienter Anbieter auf bzw. innerhalb jeder Wertschöp-
fungsstufe wirtschaftlich operieren, d.h. eine angemessene Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals erzielen; dies gilt unabhängig von der Relation zwischen selbst erbrachter und 
zugekaufter Leistung. Ein derartiges Entgeltregulierungsregime führt dazu, dass Neutrali-
tät gegenüber den unterschiedlichen Geschäftsmodellen zugrunde liegenden Investiti-
onsentscheidungen gewährleistet ist, die Wahl des Geschäftmodells mithin ökonomi-
scher Rationalität folgt und nicht aufgrund verzerrter Preise ergeht. 

Hinsichtlich des sachlichen Umfangs, in dem das Konsistenzgebot Geltung beansprucht, 
spricht der Gesetzeswortlaut von Entgeltregulierungsmaßnahmen „in ihrer Gesamtheit“; 
hierunter lassen sich sämtliche Maßnahmen subsumieren, die im dritten Abschnitt des 
Gesetzesteils zur Marktregulierung normiert sind. Demnach bezieht sich das Konsistenz-
gebot unmittelbar auf die Ex-ante-Genehmigung von Entgelten für nach § 21 TKG aufer-
legte Zugangsleistungen und (ausnahmsweise) genehmigungspflichtige Entgelte für End-
nutzerleistungen, für Maßnahmen der Ex-post-Kontrolle von Vorleistungs- und Endnut-
zerentgelten, für Entgelte für Zugangsleistungen, zu denen Teilnehmernetzbetreiber 
nach § 18 TKG verpflichtet wurden und letztlich auch für die Regulierung von Entgelten, 
die Bestandteil eines Standardangebots sind oder bei der Anordnung eines Zugangs 
festgelegt werden. Auf die mittelbaren Auswirkungen, die sich mit Blick auch auf unregu-
lierte Entgelte des marktbeherrschenden Unternehmens ergeben können, wird in den 
Abschnitten 4.3 und 5.3.2 eingegangen. 

2.1.2 Inhaltliche Abstimmung 

Die inhaltliche Abstimmung der Entgeltregulierung zielt auf die Vermeidung regulierungs-
bedingter Wettbewerbsverzerrungen. 

Im Hinblick auf die inhaltliche Abstimmung der Entgeltregulierungsmaßnahmen, welche 
den materiellen Kern des Konsistenzgebots darstellt, sind aufgrund der Entstehungsge-
schichte der Vorschrift wesentliche Erkenntnisse zu gewinnen. Nach der Begründung 
zum Gesetzentwurf wird mit dem Konsistenzgebot das Ziel verfolgt, „Wettbewerbsverzer-
rungen etwa durch das Auftreten von Preis-Kosten-Scheren zu vermeiden“.

1
 Die Erwäh-

nung von Preis-Kosten-Scheren stellt hierbei ein Beispiel für einen Missbrauchstatbe-
stand dar, bei dessen Vorliegen eine missbräuchliche Preissetzung vermutet wird. 

                                                 
1 BT-Drs. 15/2316, S. 67. 
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Daneben sind in § 28 Abs. 2 TKG das Dumping (§ 28 Abs. 2 Nr. 1) sowie die ungerecht-
fertigte Produktbündelung (§ 28 Abs. 2 Nr. 3) als weitere Vermutungstatbestände für ei-
nen Behinderungsmissbrauch normiert. Bei allen diesen Tatbeständen handelt es sich 
um potenzielle Wettbewerbsverzerrungen, denen mit der Etablierung des Konsistenzge-
bots und auf diese Weise durch eine gezielte und aufeinander abgestimmte Entgeltregu-
lierung auf Vorleistungs- und Endnutzermärkten wirkungsvoll begegnet werden soll. 

Für die Missbrauchstatbestände gibt es jeweils unterschiedliche Tests, anhand derer ü-
berprüft werden kann, ob die Gefahr besteht, dass effiziente Anbietertypen vom Markt 
verdrängt werden, das Entgeltsystem mithin Inkonsistenzen aufweist. Die inhaltliche Ab-
stimmung der Entgeltregulierungsmaßnahmen umfasst sowohl Konsistenz zwischen Vor-
leistungs- und Endkundenentgelten als auch Konsistenz zwischen unterschiedlichen Vor-
leistungsentgelten.  

2.1.3 Zeitliche Abstimmung 

Die zeitliche Abstimmung von Entgeltregulierungsmaßnahmen deutet dem Wortlaut ent-
sprechend auf eine zeitliche Koordinierung der zu treffenden Maßnahmen hin. In diesem 
Zusammenhang kommt eine Abstimmung der Laufzeiten von Entgeltgenehmigungen in 
Ex-ante-Verfahren in Betracht, welche die Bundesnetzagentur durch entsprechende 
Festlegung in der Genehmigung beeinflussen kann. Dies müsste analog für die Koordi-
nierung von Entgeltentscheidungen im Ex-post-Verfahren gelten. 

Ein anderer Aspekt der zeitlichen Abstimmung von Regulierungsmaßnahmen ist der, 
dass die Entgeltregulierungspraxis eine Verlässlichkeit über die Zeit aufweisen muss. 
Hierunter ist zu verstehen, dass spätere Regulierungsentscheidungen nicht früheren Ent-
scheidungen entgegenstehen bzw. diesen die Grundlage entziehen dürfen.

2
 

Beide Fragen werden in den Abschnitten 4.2 und 5.3.4 mit Blick auf das Verhältnis zwi-
schen Vorleistungs- und Endkundenentgeltregulierung einerseits sowie das Verhältnis 
verschiedener regulierter Vorleistungsprodukte andererseits erörtert. 

                                                 
2 Vgl. Monopolkommission, Wettbewerbsentwicklung bei der Telekommunikation 2005: Dynamik unter neuen Rah-
menbedingungen, Sondergutachten 43, Baden-Baden 2006, Tz. 181. 
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2.1.4 Verhältnis zu den Zielen nach § 2 II TKG und anderen Normen 

Das Konsistenzgebot hat noch eine weitere Dimension, denn es ist zu prüfen, ob die je-
weiligen Entgeltregulierungsmaßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den Zie-
len nach § 2 Abs. 2 TKG stehen. Als Ziele werden u.a. die Schaffung chancengleichen 
Wettbewerbs und die Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte der Tele-
kommunikation, die Förderung effizienter Infrastrukturinvestitionen sowie die Unterstüt-
zung von Innovationen, die Wahrung der Nutzer- und insbesondere der Verbraucherinte-
ressen normiert. Entsprechend dem Wortlaut der Norm sollen die Entgeltregulierungs-
maßnahmen nicht den in § 2 Abs. 2 TKG benannten Zielen entsprechen, sondern in ei-
nem „angemessenen Verhältnis“ zu diesen stehen. Dies impliziert eine Abwägung, nach 
der das eine oder andere Ziel Vorrang haben kann. 

Im Hinblick auf die Kompatibilitätsprüfung mit den Zielen des § 2 Abs. 2 TKG sind grund-
sätzlich zwei Problembereiche vorstellbar. Zum einen könnte das Zielsystem als Ganzes 
inkompatibel mit einem als konsistent betrachteten Entgeltsystem sein. Diese Möglichkeit 
lässt sich jedoch ausschließen, da die Entgeltregulierung der Erreichung der Regulie-
rungsziele (z.B. Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs, Förderung effizien-
ter Infrastrukturinvestitionen, Wahrung der Verbraucherinteressen) dient. Die Wettbe-
werbsentwicklungen belegen, dass die gegenwärtige Konzeption der Regulierung den 
oben genannten Zielsetzungen parallel gerecht wird (vgl. hierzu auch Abschnitt 3.2). 

Kritisch könnte zu beurteilen sein, wenn (potenzielle) Zielkonflikte zwischen den Regulie-
rungszielen auftreten und im Rahmen eines konsistenten Entgeltkonzepts Trade-off-
Entscheidungen nach sich ziehen, also etwa wenn langfristige versus kurzfristige Ziele 
unterschiedliche Entgeltsysteme bedingen. Im Hinblick auf die Größe einer zulässigen 
Abweichung des marktüblichen Preises von dem als idealtypisch betrachteten Gleichge-
wichtspreis sind der Auslegung durch die zusätzliche Vorgabe eines angemessenen 
Verhältnisses zu den Regulierungszielen enge Grenzen gesetzt (vgl. hierzu auch die Ab-
schnitte 2.2.2 und 3.4). 

In ökonomischer Sicht wird die Konsistenz als ein Zustand verstanden, der Wettbewerber 
in die Lage versetzt, im Markt chancengleich Angebote zu platzieren, welche die Wohl-
fahrt erhöhen. Damit wird ein definiertes Ziel vorgegeben. Es werden jedoch keine eige-
nen Maßstäbe benannt, wie dieses Ziel zu erreichen sein soll. Das Konsistenzgebot ent-
hält mithin keine eigenständigen materiellen Maßstäbe der Entgeltregulierung. Vielmehr 
stellt § 28 Abs. 1 Nr. 2 TKG klar, dass ein Missbrauch insbesondere etwa dann vorliegt, 



12 

 

Bundesnetzagentur 13. Mai 2009 

wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer 
Unternehmen auf einem Telekommunikationsmarkt auf erhebliche Weise beeinträchtigt, 
was regelmäßig mit Inkonsistenzen im Entgeltregime einhergeht. Dies gilt beispielsweise 
für Preis-Kosten-Scheren und sachlich ungerechtfertigte Bündelprodukte, die als Vermu-
tungstatbestände in § 28 Abs. 2 Nr. 2 und 3 TKG normiert sind. Darüber hinaus können 
auch Preisdifferenzierungen i.S.v. § 28 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 TKG in diesem Zusammen-
hang relevant sein, weil sie diskriminierend sein könnten. 

Das Gebot, Entgeltregulierungsmaßnahmen aufeinander abzustimmen, ist ein formales 
Prinzip. Es gibt vor, dass zwei potenziell einander widersprechende Entgeltregulie-
rungsmaßnahmen widerspruchsfrei ausgestaltet werden sollen. Gleichwohl wird nicht 
vorgegeben, auf welche Weise und mit welchem Inhalt Zielkonflikte zwischen einzelnen 
Entgelten zu lösen wären. Ebenso wenig wird die Frage beantwortet, bei welcher der 
miteinander kollidierenden Entgeltregulierungsmaßnahmen Änderungen vorzunehmen 
sind. Dem Konsistenzgebot kann indes insofern ein materieller Gehalt zukommen als es 
Grenzen für die Auslegung der Maßstäbe nach § 28 und § 31 TKG bildet.  

2.2 Wettbewerbsverzerrungen und potenzielle Zielkonflikte 

In § 27 Abs. 2 TKG wurde eine von Unternehmen und Verbänden im Bereich der Tele-
kommunikation erhobene Forderung nach einer in sich stimmigen Entgeltregulierung in 
Form eines Konsistenzgebots in das Gesetz aufgenommen.

3
 Wettbewerber der Deut-

schen Telekom AG haben geltend gemacht, in den vergangenen Jahren Erfahrungen mit 
inkonsistenter Entgeltregulierung gemacht zu haben, wodurch Wettbewerbsverzerrungen 
entstanden seien. Als Beispiele wurden Preis-Kosten-Scheren sowie fehlende Vorleis-
tungsangebote bei neuen Endkundenprodukten der Deutschen Telekom AG, vor allem 
im Bereich breitbandiger Internetzugänge genannt. 

Mit der Einführung des Konsistenzgebots wurde in erster Linie das Ziel verfolgt, die dar-
gelegten Auswirkungen inkonsistenter Entgeltregulierungsentscheidungen zu vermeiden. 
Zum einen ist somit das Gesamtsystem der Entgeltregulierung in sich widerspruchsfrei 
zu gestalten. Einzelentscheidungen sind folglich stets mit Rücksicht auf alle anderen Ent-
geltentscheidungen zu fällen. Diese Vorgabe richtet sich an die Bundesnetzagentur ins-
gesamt, die darauf zu achten hat, dass ihre Entgeltregulierungsentscheidungen unter-
einander abgestimmt sind. 

                                                 
3 Vgl. BT-Drs. 15/2316, S. 67. 
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Ein konsistentes Entgeltregulierungsregime ist darauf ausgerichtet, alle effizienten Ge-
schäftsmodelle oder Wettbewerbsformen zu unterstützen. Diese Zielsetzung impliziert, 
dass sowohl infrastrukturbasierter Wettbewerb als auch Dienstewettbewerb sich im 
Rahmen der Regulierung so wiederfinden müssen, dass hierauf basierende Geschäfts-
modelle ermöglicht werden. 

2.2.1 Mögliche Wettbewerbsverzerrungen inkonsistenter Entgeltregulierungsmaßnah-
men 

Wettbewerbsverzerrungen durch Inkonsistenzen können insbesondere in Form einer 
Preis-Kosten-Schere auftreten. Hierbei kann z.B. das Entgelt für die Inanspruchnahme 
einer Vorleistung höher sein als der Preis, den die Endkunden für diese Leistung an das 
Unternehmen zahlen, das die Vorleistung an Wettbewerber bereitstellt. Die Wettbe-
werbsmöglichkeiten von neuen Anbietern werden auf diese Weise erheblich beeinträch-
tigt. Um Endkunden zu gewinnen, müssen sie eine Leistung unter Kosten anbieten, was 
auf Dauer nicht möglich ist. 

Weitere Varianten des Konsistenzproblems können sich ergeben, wenn neue Anbieter 
mit verschiedenen Geschäftsmodellen in den Markt kommen und dafür auf unterschiedli-
chen Stufen der Wertschöpfungskette Zugang zu Vorleistungen des Unternehmens mit 
beträchtlicher Marktmacht begehren. Ein Beispiel ergibt sich daraus, dass einerseits Un-
ternehmen existieren, die aufgrund des entbündelten Zugangs zur TAL mit zusätzlichen 
eigenen Investitionen dem Kunden ein Gesamtangebot unterbreiten. Andererseits gibt es 
Anbieter, die ohne eigene Infrastruktur Vorleistungen des Unternehmens mit beträchtli-
cher Marktmacht zu Großhandelspreisen einkaufen und dazu verwenden, dem Kunden 
einzelne Dienstleistungen zu verkaufen. Für den Erfolg dieser beiden unterschiedlichen 
Geschäftsmodelle ist wesentlich, in welchem Verhältnis das Zugangsentgelt zur TAL zu 
dem Großhandelspreis steht, der dem Resale-Angebot zugrunde liegt. Inkonsistente 
Entgelte führen dazu, dass die Erfolgsaussichten unterschiedlicher Geschäftsmodelle 
beeinflusst werden, wodurch Verzerrungen des Wettbewerbs resultieren. Denkbar sind 
ferner Inkonsistenzen zwischen Entgelten für Leistungen derselben Wertschöpfungsstu-
fe. 

Inkonsistente Entgeltregulierung führt dazu, dass sich wettbewerbliche Prozesse nicht 
ungehindert und friktionslos entfalten können. Die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs 
wäre eingeschränkt, sodass beispielsweise einzelne Geschäftsmodelle nicht realisierbar 
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wären, Investitionsentscheidungen verzerrt würden, die Gefahr einer (Re-)Monopoli-
sierung von Märkten besteht oder bestimmte Geschäfts- oder Wettbewerbsmodelle be-
vorzugt oder gefördert würden. Letzteres kann gegebenenfalls dazu führen, dass Markt-
zutritte neuer Anbieter erfolgen, die nicht in jedem Fall effizient sind. 

2.2.2 Mögliche Zielkonflikte 

Unbeschadet der großen Bedeutung des Konsistenzgebots ist zugleich zu berücksichti-
gen, dass Zielkonflikte auftreten können. So kann Konsistenz zum einen in Konflikt mit 
der gebotenen Verfahrensgeschwindigkeit treten. Zum zweiten kann die geforderte zeitli-
che Konsistenz Probleme aufwerfen. Durch neue Technologien werden neue Ge-
schäftsmodelle ermöglicht; auf solche Entwicklungen sollte die Regulierungspraxis hin-
reichend flexibel reagieren können, um die Entwicklung nicht zu retardieren. 

Im Einklang mit dem Konsistenzgebot soll Regulierung entlang einer Wertschöpfungsket-
te konsistent in dem Sinne sein, dass keine Preis-Kosten- bzw. Kosten-Kosten-Scheren 
entstehen. In der Literatur wird hierzu angemerkt, dass Wertschöpfungsketten allgemein 
nicht eindeutig definiert sind. Sie bieten lediglich eine Darstellungsform, die sich in Ab-
hängigkeit von dem Zweck der Darstellung unterschiedlich ausgestalten lässt. Des Wei-
teren ergibt sich die Schwierigkeit, dass im Prinzip zwischen verschiedensten Wert-
schöpfungsstufen Preis-Kosten-Scheren bzw. Kosten-Kosten-Scheren vorstellbar sind. 
Vor diesem Hintergrund ist fraglich, ob es gelingt, alle Kombinationen mit vertretbarem 
Aufwand in gleicher Intensität zu prüfen. Da diese ein bedeutendes Problem darstellen, 
besteht das Ziel darin, die wesentlichen Fälle zu prüfen. Es ist folglich eine optimale, 
nicht eine maximale Konsistenz anzustreben.

4
 

Bei Erfüllung des Konsistenzgebots wird aus dem Marktgeschehen heraus ein effizientes 
Verhältnis zwischen Infrastruktur- und Dienstewettbewerb erreicht. Denn jeder Anbieter 
hat die entsprechenden preislichen Anreize, die der Wertschöpfungsstufe entsprechen-
den Investitionen zu tätigen und diese schrittweise aufzustocken, um die nächste Stufe 
erreichen zu können. Dies setzt voraus, dass der Kundenzuwachs die Investitionen er-
möglicht. Unter den Voraussetzungen, dass abgestufte Zugangsprodukte verfügbar sind 
und das Preisgefüge konsistent ist, besteht folglich ein Anreiz, jeweils soviel zu investie-
ren wie notwendig ist, um auf die nächste höhere Wertschöpfungsstufe zu gelangen 
(Konzept der „ladder of investment“). Um effiziente Infrastrukturinvestitionen zu fördern, 

                                                 
4 Vgl. Höffler, F., Konsistenzgebot im neuen TKG: Anforderungen und Zielkonflikte, in: MMR Beilage 6/2005, S. 7f. 
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ist somit ein nach den für Investitionsentscheidungen relevanten langfristigen Kosten be-
stimmtes konsistentes Entgeltsystem ausreichend. 

Ungeachtet dessen kann es Situationen geben, in denen sich die Frage nach dem Ver-
hältnis statischer zu dynamischer Effizienz stellt. So kann beispielsweise eine Abwägung 
zwischen ggf. konfligierenden Zielsetzungen erforderlich sein, wenn zur Verhinderung 
von Preis-Kosten-Scheren eine Berücksichtigung wettbewerberspezifischer Mehrkosten 
begründbar wäre. Dies könnte zwar der Sicherstellung chancengleichen Wettbewerbs 
dienen, im Ausnahmefall jedoch zur Untersagung bestimmter Tarifsenkungsmaßnahmen 
beim marktbeherrschenden Unternehmen und zumindest vorübergehend zu einer Beein-
trächtigung der Nutzerinteressen führen. Da die Förderung nachhaltig wettbewerbsorien-
tierter Märkte jedoch mittel- und langfristig mit positiven Effekten für die Gesamtwirtschaft 
und für den Nutzen der Verbraucher verbunden ist, dürfte sich der hier skizzierte Zielkon-
flikt in der Regel relativieren. Gleichwohl bliebe es letztlich unvermeidbar, im Zweifelsfall 
eine prognostische Abwägung zwischen statischen und dynamischen Effizienzaspekten 
vorzunehmen. Danach wären Wohlfahrtsverluste in statischer Hinsicht zu legitimieren, 
wenn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass diese in 
dynamischer Hinsicht überkompensiert werden. 

3. Grundsätze einer konsistenten Regulierung von Netzzugangsentgelten marktbe-
herrschender Betreiber 

3.1 Nachfragegerechtes Vorleistungsangebot 

Die Grundlage eines konsistenten Entgeltregimes bildet ein nachfragegerechtes Vorleis-
tungsangebot. Denn eine zentrale Grundvoraussetzung für die Entstehung und Etablie-
rung des Wettbewerbs auf den typischerweise durch ausgeprägte Skaleneffekte gepräg-
ten Telekommunikationsmärkten ist die Möglichkeit alternativer Anbieter, auf alle Vorleis-
tungen zurückgreifen zu können, die erforderlich sind, um auf ihrer Grundlage konkur-
renzfähige Angebote offerieren zu können. Sofern ein solches umfassendes Vorleis-
tungsangebot nicht aus dem Marktgeschehen heraus zur Verfügung steht, sind regulato-
rische Eingriffe im Hinblick auf den Zugang erforderlich, um chancengleichen Wettbe-
werb zu ermöglichen. Nach § 21 TKG kann die Bundesnetzagentur marktbeherrschende 
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Unternehmen verpflichten, anderen Unternehmen Zugang zu gewähren einschließlich 
einer nachfragegerechten Entbündelung. 

Die überwiegende Anzahl der Anbieter von Telekommunikationsdiensten im Festnetz 
sind unabhängig von der Wahl des konkreten Geschäftsmodells auf Vorleistungen an-
gewiesen. Das Angebot der Wettbewerber auf den Endkundenmärkten kann somit nur 
dann erfolgen, wenn sie die Infrastruktur des dominierenden Anbieters in Anspruch neh-
men können. Insofern ist der Zugang zu Vorleistungen unverzichtbar. 

Der entbündelte Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung ist nach wie vor die wesentliche 
Vorleistung für das Angebot von schmalbandigen Teilnehmeranschlüssen und von DSL-
Anschlüssen. Diese Entbündelungsform eröffnet den Wettbewerbern die Möglichkeit, ei-
ne Vielzahl von Telekommunikationsdienstleistungen anzubieten. Der vollständig ent-
bündelte Zugang zur TAL umfasst die Leitung vom Hauptverteiler bis hin zum Netzab-
schlusspunkt. Sofern die Möglichkeit des Zugangs zur TAL nicht bestehen würde, müss-
ten die Konkurrenten ihre Infrastruktur bis zum Endkunden selbst verlegen. So benötigen 
sie „nur“ eigene Infrastruktur bis zum Hauptverteiler. 

Line Sharing stellt eine weitere Vorleistung dar, die für Wettbewerber von Bedeutung ist. 
Nachfrager nach Line Sharing versorgen Endkunden mit Breitbandanschlüssen, die ihren 
Teilnehmeranschluss weiterhin bei der Deutschen Telekom AG haben. Zwar ist der Um-
fang, in dem Wettbewerber auf Line Sharing als Vorprodukt für Breitbandanschlüsse zu-
rückgreifen, in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gering. 
Gleichwohl ist die Nachfrage seit dem Jahr 2006 deutlich angestiegen. 

Eine weitere Vorleistung schließt die Lücke in der Wertschöpfungskette zwischen dem 
Anschluss-Weiterverkauf und dem entbündelten Zugang zur TAL. Hierbei handelt es sich 
um die verschiedenen Formen des Bitstrom-Zugangs aus, bei dem die Leistung „nach“ 
dem DSLAM des regulierten Unternehmens abgenommen wird, wodurch weniger eigene 
Wertschöpfung zur Vervollständigung des Endkundenprodukts möglich ist. 

Während die alternativen Anbieter bei Rückgriff auf die TAL für ein flächendeckendes 
Angebot ca. 8.000 Hauptverteiler erschließen müssen, reicht bei Bitstrom-Zugang die Er-
schließung von 73 sog. Breitband-Points-of-Presence, d.h. diese Anbieter benötigen ei-
nen eigenen Breitband-Backbone, aber weniger eigene Infrastruktur als TAL-basierte 
Anbieter. 
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Weitere unverzichtbare Vorleistungen, die der Regulierung unterliegen, stellen Zusam-
menschaltungsleistungen dar. Die Implikationen des Übergangs in Richtung paketvermit-
telter Netze auf Basis des IP-Protokolls für das Vorleistungsangebot werden in Abschnitt 
6.1.1 erörtert. 

3.2 Entgeltregulierung gem. Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstel-
lung 

Die Entgelte für Zugangsleistungen – wie z.B. die TAL - sind in der Regel einer Vorabge-
nehmigung unterworfen. Zentraler Kostenmaßstab des TKG sind die Kosten der effizien-
ten Leistungsbereitstellung (KeL). Mit diesem Konzept wird angestrebt, das Entgelt für 
die Leistungen so zu setzen, wie es sich in einem funktionsfähigen Wettbewerbsumfeld 
einstellen würde. Damit hat das marktmächtige Unternehmen einen Anreiz, seine Leis-
tungen effizient zu erbringen und bislang unausgeschöpfte Rationalisierungspotentiale zu 
erschließen. Der KeL-Maßstab ist überdies hinreichend flexibel ausgestaltet, um alterna-
tive Tarifstrukturen zu ermöglichen . 

Auf Basis der langfristigen Zusatzkosten ermittelte KeL sind zum einen nicht kurzfristig 
auf niedrige Grenzkosten fixiert. Zum anderen ermöglicht die Kapitalbewertung die Be-
rücksichtigung von Risiken. Bei der Festlegung der angemessenen Verzinsung des Kapi-
tals berücksichtigt die Bundesnetzagentur nach § 31 Abs. 4 TKG die Kapitalstruktur des 
regulierten Unternehmens, Verhältnisse auf Kapitalmärkten sowie die Bewertung des re-
gulierten Unternehmens auf diesen Märkten, die Erfordernisse hinsichtlich der Rendite 
für das eingesetzte Eigenkapital und die langfristige Stabilität der wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen, auch im Hinblick auf die Wettbewerbssituation auf den Telekommuni-
kationsmärkten. 

Vorleistungsentgelte, die auf der Basis der langfristigen Zusatzkosten bestimmt werden, 
erfüllen weitere Bedingungen. Sie stellen die konkurrierenden Anbieter bei wesentlichen 
Zugangsprodukten vom Kostenniveau her in etwa mit dem integrierten Netzbetreiber 
gleich, indem sie ihn über das Konzept der langfristigen Zusatzkosten an den Größen- 
und Verbundvorteilen des regulierten Unternehmens partizipieren lassen. Sie setzen fer-
ner Anreize beim Netzbetreiber, seine Kosten niedrig zu halten. Allen Wettbewerbern 
werden damit im Verhältnis zum ehemaligen Monopolisten gleiche Wettbewerbsmöglich-
keiten auf den nachgelagerten Wertschöpfungsstufen bis hin zum Endprodukt gegeben. 
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Die auf Grundlage der KeL ermittelten Vorleistungsentgelte setzen zudem optimale In-
vestitionsanreize. Zu hohe Entgelte würden Investitionen begünstigen, die keinen Effi-
zienzzuwachs für die Gesamtwirtschaft bewirken. Sind die Entgelte dagegen zu niedrig, 
bleibt die Investitionstätigkeit hinter dem gesamtwirtschaftlich effizienten Niveau zurück. 
Die optimale Bestimmung der Vorleistungsentgelte ist folglich von zentraler Bedeutung, 
um eine ausgewogene Balance zwischen Infrastruktur- und Dienstewettbewerb zu errei-
chen und die „richtigen“ Anreize für einen effizienten Netzausbau und Innovation zu set-
zen. 

Wettbewerber, die über keine eigene oder keine vollständige Netzinfrastruktur verfügen, 
erhalten im Wege der Regulierung Zugangsrechte auf die dominierende, nicht replizier-
bare Netzinfrastruktur, wobei ein kostenorientierter Preis für diese Leistung festzulegen 
ist. Denn diese Vorleistungsentgelte entscheiden darüber, ob die richtigen Investitionsan-
reize bestehen. Dabei lehren die Erfahrungen der Vergangenheit, dass insbesondere das 
Entgelt für die TAL einen zentralen Parameter bei der Förderung sowohl des intramoda-
len als auch des intermodalen Wettbewerbs darstellt. Die Zugangsregulierung erfolgt auf 
Basis der KeL. Mit dem Instrument der langfristigen effizienten Kosten als Entgeltmaß-
stab wird ein Wettbewerbspreis simuliert. 

Bislang wurden durch die Entscheidungen der Bundesnetzagentur die erforderlichen 
Voraussetzungen für komplementäre Investitionen der Wettbewerber sowohl auf nachge-
lagerten Wertschöpfungsstufen geschaffen als auch die „richtigen“ Preissignale für Inves-
titionsentscheidungen im Hinblick auf alternative Infrastrukturen zu denen der Deutschen 
Telekom AG gesetzt. Diese Einschätzung wird durch die Erfahrungen der letzten elf Jah-
re bestätigt, in denen aufgrund der Implementierung vielfältiger Netzzugangsoptionen ei-
ne rege Investitionstätigkeit sowohl der neu in den Markt getretenen Unternehmen als 
auch der Deutschen Telekom AG zu beobachten war. Die Regulierung des entbündelten 
Zugangs zur TAL auf Basis von Wiederbeschaffungswerten führte dazu, dass Wettbe-
werber zwischenzeitlich ca. 3600 Hauptverteiler-Standorte erschlossen haben und in ei-
gene Kern- und Konzentratornetze investieren. Damit sind sie in der Lage, etwa zwei 
Drittel der Bevölkerung Deutschlands alternative Komplettangebote „aus einer Hand“ zu 
offerieren. Des weiteren haben die Kabelnetzbetreiber ihre Netze durch Investitionen in 
die Rückkanalfähigkeit aufgerüstet, so dass Wettbewerb zwischen verschiedenen Platt-
formen (intermodal) entsteht. Darüber hinaus hat eine Reihe von Verbindungsnetzbetrei-
bern vor dem Hintergrund der Zusammenschaltungsregelungen sukzessive ein flächen-
deckendes Verbindungsnetz errichtet. 
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Im Hinblick auf die Investitionstätigkeit der Wettbewerber wie auch des marktbeherr-
schenden Unternehmens setzt der KeL-Maßstab folglich zum einen adäquate Anreize 
und bietet zum anderen hinreichende Handlungsspielräume. Der Bundesnetzagentur ist 
es insbesondere in der Anwendung der Regulierungsinstrumente daher möglich, auf sich 
wandelnde Bedingungen und neue Herausforderungen angemessen zu reagieren. Diese 
Einschätzung steht auch in Einklang mit den von der Bundesregierung im Rahmen ihrer 
Breitbandstrategie getroffenen Aussagen. Die Bundesregierung stellt diesbezüglich fest, 
dass der bestehende Rechtsrahmen eine hinreichende Flexibilität aufweist, um die ge-
planten Investitionen und den Aufbau neuer Breitbandinfrastrukturen zu unterstützen. 
Zudem biete der geltende Rechtsrahmen alle Möglichkeiten einer wachstums- und inno-
vationsorientierten Regulierung. 

3.3 Methodenkonsistenz 

Die KeL können gemäß TKG über unterschiedliche Methoden ermittelt werden. Im Hin-
blick auf die Umsetzung des Konsistenzgebots wurde von der Monopolkommission vor-
geschlagen, eine sogenannte Methodenkonsistenz anzustreben. Dies würde implizieren, 
Vorleistungs- und Endkundenentgelte nach demselben Verfahren (Einzel- oder Price-
Cap-Regulierung) zu regulieren. Darüber hinaus sollten die Entgelte für Vorleistungen 
der unterschiedlichen Geschäftsmodelle nicht nach unterschiedlichen Methoden ermittelt 
werden. Die KeL sollten demzufolge nicht in einem Fall auf der Grundlage analytischer 
Kostenmodelle, in einem anderen Fall hingegen auf Basis von Vergleichsmarktuntersu-
chungen ermittelt werden. 

Im Rahmen der Novellierung des TKG wurden die Methoden der Entgeltregulierung diffe-
renzierter als zuvor ausgestaltet. Kostennachweise werden grundsätzlich nur für die Ex-
ante-Regulierung vorgeschrieben (§§ 33, 35 Abs. 1 TKG); sie können allerdings auch 
dort durch Vergleichsmarktuntersuchungen und/oder analytische Kostenmodelle ergänzt 
oder auch ersetzt werden. Diese Wahlmöglichkeiten tragen dem in der Regulierungspra-
xis anzutreffenden Problem nicht verwertbarer Kostenunterlagen Rechnung. Für die Ex-
post-Regulierung schreibt § 38 Abs. 2 S. 3 TKG ausdrücklich die Vergleichsmarktbe-
trachtung als Regel vor. Ein Vorgehen nach § 33 TKG, d.h. im Wege der Anforderung 
von Kostennachweisen, ist der Bundesnetzagentur ausnahmsweise gestattet. Diese Dif-
ferenzierung der Maßstäbe und Methoden soll im Ex-post-Bereich eine Analogie zu der 
Vorgehensweise in der wettbewerbsrechtlichen Praxis nach GWB herstellen. Damit wird 
den wettbewerblichen Entwicklungen insbesondere im Bereich der Endkundenmärkte 
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Rechnung getragen. Schon insofern wäre eine solche vollständige Methodenkonsistenz 
fraglich. 

Die Bundesregierung hat in ihrer Stellungnahme zum Tätigkeitsbericht der Bundesnetz-
agentur 2004/2005 und zum entsprechenden Sondergutachten der Monopolkommission 
zwar den Ausführungen der Monopolkommission zur Methodenkonsistenz grundsätzlich 
zugestimmt, weist jedoch zugleich explizit auf die in der Praxis zu erwartenden erhebli-
chen Probleme hin, die mit einer konsequenten Umsetzung der Vorstellungen der Mono-
polkommission verbunden wären. Daher müsse auch nach der Praktikabilität der Vor-
schläge gefragt werden. Die gesetzlichen Regulierungsziele seien im Rahmen dieser 
Abwägung ebenso zu berücksichtigen wie die Anforderungen nach Verlässlichkeit und 
Berechenbarkeit der zu treffenden Entscheidungen.

5
 

Die Bundesnetzagentur wird an ihrer bisherigen Vorgehensweise festhalten, eine Prü-
fung genehmigungspflichtiger Entgelte auf der Grundlage einer Vergleichsmarktbetrach-
tung oder eines Kostenmodells vorzunehmen, sofern die vorliegenden Kosteninformatio-
nen nicht ausreichen. Denn diese Möglichkeit ist durch § 35 Abs. 1 S. 2 TKG ausdrück-
lich eröffnet. Damit hat der TKG-Gesetzgeber selbst dem Umstand Rechnung getragen, 
dass aus Gründen der Planungssicherheit Entgeltgenehmigungen auch dann möglich 
sein sollen, wenn sich die KeL nicht aus den vorgelegten Kostenunterlagen ableiten las-
sen und alternative Ermittlungsmöglichkeiten bestehen. Soweit es andere Möglichkeiten 
gibt, um die KeL zu ermitteln, wäre es schließlich nicht nur unverhältnismäßig, sondern 
würde den Regulierungszielen des § 2 TKG auch diametral zuwider laufen, die beantrag-
te Genehmigung nicht zumindest teilweise zu erteilen.

6
 Entscheidend ist der anzulegen-

de Maßstab, nach dem sich die angewandte Ermittlungsmethode zu richten hat. 

                                                 
5
 Stellungnahme der Bundesregierung zum Tätigkeitsbericht 2004/2005 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen und zu den Sondergutachten der Monopolkommission „Wettbewerbsent-
wicklung bei der Telekommunikation 2005: Dynamik unter neuen Rahmenbedingungen“ sowie „Wettbewerbsentwick-
lung bei der Post 2005: Beharren auf alten Privilegien“, S. 6. 
6
 Vgl. Beschluss BK 4b-07-001/E 19.01.07 vom 30.03.2007 wegen Genehmigung von monatlichen Entgelten für die 

Überlassung des Zugangs zur Teilnehmeranschlussleitung, S. 16. 



21 

 

Bundesnetzagentur 13. Mai 2009 

4. Konsistente Regulierung des Verhältnisses von Vorleistungs- und Endkundenent-
gelten 

Nachdem in den Kapiteln 2 und 3 die Grundlagen einer konsistenten Entgeltregulierung 
dargestellt worden sind, sollen nachfolgend diejenigen Aspekte einer differenzierteren 
Betrachtung unterzogen werden, die sich in der Praxis als diskussionswürdig erwiesen 
haben. Dabei wird in Kapitel 4 zunächst auf das Verhältnis von Vorleistungs- und End-
kundenentgelten abgestellt, während in Kapitel 5 der Fokus auf dem Verhältnis unter-
schiedlicher Vorleistungsentgelte liegt. 

In Abschnitt 4.1 wird die Nachbildbarkeit der Tarife des marktbeherrschenden Unterneh-
mens durch effiziente Wettbewerber thematisiert, die als wesentlicher Bestandteil der in-
haltlichen Abstimmung von Entgeltregulierungsmaßnahmen zu werten ist – zumindest 
soweit neben der Vorleistungs- auch die entsprechenden Endkundenentgelte noch der 
sektorspezifischen Regulierung unterliegen. Dabei werden zunächst die zentralen Er-
gebnisse der bereits im November 2007 veröffentlichten Hinweise zu Preis-Kosten-
Scheren dargelegt (Abschnitt 4.1.1), bevor hieran anschließend auch am Beispiel der IP-
Bitstrom-Entscheidung die Ermittlung (spezifischer) Kosten effizienter Wettbewerber be-
handelt wird (Abschnitt 4.1.2). Sodann wird die Frage nach dem Erfordernis einer markt-
beherrschenden Stellung auf der Endkundenseite aufgegriffen (Abschnitt 4.1.3) sowie die 
Bedeutung der EuG-Entscheidung vom Frühjahr 2008 im DTAG-Fall erörtert (Abschnitt 
4.1.4). Schließlich werden anhand der Entscheidung im Fall T-VPN Rheinland-Pfalz eini-
ge der streitig gestellten Positionen von grundlegender Bedeutung erläutert (Abschnitt 
4.1.5). 

In den Abschnitten 4.2 und 4.3 werden hierauf aufbauend einige Aspekte adressiert, die 
bislang (noch) nicht so sehr im Fokus der Diskussion standen, die aber künftig an Bedeu-
tung gewinnen könnten. Hierzu zählt neben der in § 27 Abs. 2 TKG explizit verankerten 
zeitlichen Abstimmung von Vorleistungs- und Endkundenangeboten (Abschnitt 4.2) auch 
die Frage nach dem Verhältnis von Eingriffen auf Vorleistungs- und Endkundenebene 
(Abschnitt 4.3). 

4.1 Nachbildbarkeit durch effiziente Wettbewerber / inhaltliche Abstimmung 

Zu den zentralen Aspekten einer konsistenten Entgeltregulierung gehört es, das Verhält-
nis zwischen Vorleistungs- und Endkundenentgelten so zu gestalten, dass die Nachbild-
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barkeit der Tarife des marktbeherrschenden Unternehmens durch effiziente Wettbewer-
ber gewährleistet ist. Unter der Voraussetzung, dass alternative Anbieter Zugang zu den 
relevanten Vorleistungsprodukten haben, ist dies grundsätzlich dann sichergestellt, wenn 
die Spanne zwischen dem Entgelt, das der Betreiber eines öffentlichen Telekommunika-
tionsnetzes, der über beträchtliche Marktmacht verfügt, Wettbewerbern für eine Zu-
gangsleistung in Rechnung stellt, und dem entsprechenden Endnutzerentgelt ausreicht, 
um einem effizienten Unternehmen die Erzielung einer angemessenen Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu ermöglichen. Unter dieser Bedingung 
nämlich wäre der Vermutungstatbestand des § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG (Preis-Kosten-
Schere) für eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung i.S.d. § 28 Abs. 1 Nr. 2 TKG nicht 
erfüllt. In diesem Fall ist grundsätzlich auch davon auszugehen, dass es sich um ein 
konsistentes Verhältnis von Vorleistungs- und Endkundenentgelten gemäß 
§ 27 Abs. 2 TKG handelt und insoweit auch ein angemessenes Verhältnis zu den Zielen 
des § 2 Abs. 2 TKG gewahrt ist. 

Vor dem Hintergrund der sich mit Blick auf eine Konkretisierung dieser Bestimmung er-
gebenen Fragestellungen ist die Bundesnetzagentur frühzeitig in einen Dialog mit Vertre-
tern aus Wirtschaft und Wissenschaft getreten, um ein möglichst hohes Maß an Transpa-
renz und Planungssicherheit zu gewährleisten. So sind einige der hiermit verbundenen 
zentralen Aspekte bereits auf einem am 29. November 2004 zum Thema „Konsistenzge-
bot und Entgeltregulierung“ durchgeführten Workshop diskutiert worden. Die Ergebnisse 
der Veranstaltung sind am 13. Juni 2005 als Beilage zur Zeitschrift „MultiMedia und 
Recht“ (Ausgabe 6/2005) veröffentlicht worden. 

In einem nächsten Schritt hat die Behörde im August 2005 Hinweise zu Fragen der 
„sachlich ungerechtfertigten Bündelung“ i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 3 TKG veröffentlicht.

7
 So-

dann wurde auf der Grundlage der bisherigen praktischen Erfahrungen im Dezem-
ber 2006 eine Ausarbeitung zu Preis-Kosten-Scheren i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG erar-
beitet und - mit konkreten Fragestellungen versehen - zur Diskussion gestellt.

8
 Auf dieser 

                                                 
7 Mitteilung 196 im Amtsblatt 15/2005 vom 10. August 2005 und auf der Internetseite der Bundesnetzagentur unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/831d30736de5aaaf2ba33691475c87dc,0/Konsistenzgebot/Sachlich_ungerech
tfertigte_Buendelung_35x.html 
8 Mitteilung 441 im Amtsblatt 24/2006 vom 20. Dezember 2006 
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Grundlage sind erläuternde Ergänzungen in die Ausführungen eingearbeitet worden. Die 
Endfassung der Hinweise ist im November 2007 veröffentlicht worden.

9
 

4.1.1 Kernpunkte im Hinblick auf die Anwendung von Preis-Kosten-Scheren-Tests 

Ziel der im November 2007 veröffentlichten Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren war es, 
einen Beitrag zur Herstellung eines gemeinsamen Verständnisses der zugrunde liegen-
den Problematik zu leisten sowie Leitlinien für die Anwendung von Preis-Kosten-
Scheren-Tests darzulegen. 

Die Kernaussagen der Hinweise lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

– Bei der Auslegung von § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG, wonach ein Missbrauch zu vermuten 
ist, wenn die Spanne zwischen dem Entgelt, das der Marktbeherrscher Wettbewer-
bern für eine Zugangsleistung in Rechnung stellt, und dem entsprechenden End-
nutzerentgelt nicht ausreicht, um einem effizienten Unternehmen die Erzielung ei-
ner angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt 
zu ermöglichen, ist grundsätzlich auf einen effizienten Wettbewerber abzustellen.

10
 

– Eine Bewertung der unterschiedlichen am Markt beobachtbaren Geschäftsmodelle 
erfolgt nicht durch die Bundesnetzagentur, sondern durch den Wettbewerb, der ei-
ne Differenzierung zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Geschäfts-
modellen herbeiführt. Insofern ist der Begriff des „effizienten Wettbewerbers“ nicht 
im Sinne eines effizienten Geschäftsmodells auszulegen.  

Mit Blick auf die Zielsetzung der Sicherstellung chancengleichen Wettbewerbs und 
der Förderung nachhaltig wettbewerbsorientierter Märkte, auch in der Fläche, ist 
eine Preissetzung dann nicht zulässig, wenn effiziente Wettbewerber auf dieser 

                                                 
9 Die Auswertung der Anhörung und die Endfassung der Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren i.S.d. § 28 Abs. 2 
Nr. 2 TKG sind als Mitteilung 940 im Amtsblatt 22 vom 14.November 2007 sowie auf der Website der Bundesnetz-
agentur veröffentlicht worden unter 
http://www.bundesnetzagentur.de/enid/835de41e70bb3b559a01dddf1ee6f2b4,0/Konsistenzgebot/Preis-Kosten-
Scheren_4at.html. 
10 Dies wird auch von der Deutschen Telekom AG konzediert, deren Prozessbevollmächtigte im Verfahren 21 K 
568/08 (T-VPN Rheinland-Pfalz) mit Schriftsatz vom 30. Juli 2008 auf S. 26 ausführen: „Auch im Rahmen des § 28 
Abs. 2 Nr. 2 TKG ist nicht die Situation der Klägerin [T-Systems Business Services GmbH], sondern die eines effizien-
ten Wettbewerbers maßgeblich. Danach ist entscheidend, ob diesem effizienten Wettbewerber die Erzielung einer 
angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt möglich ist. Dies muss ausgehend 
von den betriebswirtschaftlichen Verhältnissen des Wettbewerbers, nicht hingegen der Klägerin ermittelt werden.“ 
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Grundlage nur punktuell in der Lage wären, eine Marge zu realisieren, die eine an-
gemessene Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglicht. Das bedeutet aller-
dings nicht, dass die Nachbildbarkeit der Entgelte des marktbeherrschenden Un-
ternehmens für jedes einzelne Geschäftsmodell flächendeckend zu gewährleisten 
ist, sondern lediglich, dass effiziente Wettbewerber – auf Basis verschiedener Zu-
gangsleistungen – in ihrer Summe in der Lage sein müssen, bundesweit mit dem 
marktbeherrschenden Betreiber zu konkurrieren. 

– Da die von neuen Anbietern verlangten Endkundenpreise in hohem Maße von de-
nen des marktbeherrschenden Unternehmens abhängen und insoweit bei den 
Wettbewerbern Unsicherheit über die Beziehung zwischen Preisen und zugrunde 
liegenden Kosten besteht, ist es äußerst schwierig, aus einem Vergleich mit Wett-
bewerberangeboten auf dem gleichen Markt belastbare Schlussfolgerungen im 
Hinblick auf Fragen der Kostendeckung bzw. Preis-Kosten-Scheren und mithin der 
Missbräuchlichkeit von Tarifmaßnahmen des etablierten Betreibers zu ziehen.

11
 

– Die Frage, ob Preis-Kosten-Scheren-Tests auf einzelne Märkte beschränkt oder 
auch auf marktübergreifende Tarife angewandt werden sollten, kann nicht pau-
schal, sondern nur unter Berücksichtigung der tatsächlichen aktuellen Wettbe-
werbsverhältnisse beantwortet werden. Denn in diesem Zusammenhang kommt 
dem als Referenz heranzuziehenden effizienten Wettbewerbsunternehmen eine 
zentrale Bedeutung zu. Da die zentrale Frage hinter der Prüfung von Preis-Kosten-
Scheren in der Nachbildbarkeit bestimmter Tarife durch effiziente Wettbewerber zu 
sehen ist, richtet sich auch der Anknüpfungspunkt von Preis-Kosten-Scheren-Tests 
im Wesentlichen nach den relevanten Geschäftsmodellen effizienter Wettbewerber. 

– Mit Blick auf Bündelprodukte, die sowohl regulierte als auch unregulierte Leistun-
gen umfassen, ist zunächst zu untersuchen, in welcher Weise eine Marktmacht-
übertragung bzw. -festigung stattfinden könnte.

12
 Dabei ist zu prüfen, ob es effizien-

ten Wettbewerbern des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht möglich ist, 

                                                 
11 Diese Auffassung ist zwischenzeitlich auch vom Bundeskartellamt bestätigt worden, dessen Stellungnahme vom 
24. Januar 2008 im Rahmen der Beschlussfassung im Fall T-VPN Kommunen Rheinland-Pfalz u.a. folgende Ausfüh-
rungen enthält: „Auch nach Ansicht der Beschlussabteilung konnte das Vergleichsmarktprinzip im vorliegenden 
Fall nicht herangezogen werden, da ein hierfür geeigneter vergleichbarer, dem Wettbewerb geöffneter Markt 
wohl nicht ersichtlich ist. Klarzustellen ist allerdings, dass jedenfalls aus kartellrechtlicher Sicht als Vergleichs-
maßstab ohnehin kein Wettbewerberangebot desselben betroffenen Marktes in Betracht kommt, sondern nur 
von einem anderen (in der Regel räumlichen) Markt (im vorliegenden Fall also einem ausländischen Markt).“ 
12

 Vgl. hierzu auch ERG (09) 07 „Report on the discussion of the application of margin squeeze tests to bundles“. 
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das Bündelprodukt zu vergleichbaren Konditionen anzubieten. Diese Bestimmung 
zielt eindeutig auch auf die preisliche Nachbildbarkeit von Bündelangeboten.  

4.1.2 Präzisierungen bzgl. der Ermittlung der (spezifischen) Kosten effizienter Wettbe-
werber 

Die Anhörung der Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren hat gezeigt, dass im Markt erhebli-
cher Diskussionsbedarf hinsichtlich der Frage gesehen wurde, wie die Behörde den Beg-
riff des „effizienten Wettbewerbers“ verstehe und wie sie dessen Kosten ermitteln wolle. 
Aus diesem Grund sind in die Endfassung des Grundsatzpapiers Erläuterungen aufge-
nommen worden, die verdeutlicht haben, dass effiziente Wettbewerber Endkundenange-
bote des Marktbeherrschers nicht im Rahmen jedes Geschäftsmodells bzw. auf Basis je-
der Vorleistung flächendeckend nachbilden können müssen. Bei der Anwendung eines 
Preis-Kosten-Scheren-Tests sollte daher nicht zwangsläufig eine bundesweite Tätigkeit 
unterstellt werden, sondern eine Berücksichtigung marktspezifischer Gegebenheiten 
stattfinden. Das bedeutet allerdings auch nicht, dass stets nur die bereits de facto reali-
sierten Geschäftspläne konkreter Wettbewerbsunternehmen als Referenz heranzuziehen 
sind. Denn dann könnte es für den Fall, dass – hieraus abgeleitet – der Preis-Kosten-
Scheren-Prüfung relativ restriktive Annahmen zugrundegelegt würden, zu Zirkelschlüs-
sen kommen. Gleichwohl sollten sich in der Kalkulation mit Blick auf die gesetzlich ver-
ankerte Effizienzbetrachtung durchaus Erkenntnisse darüber niederschlagen, welche 
Schwellenwerte beispielsweise in Bezug auf Kundenzahlen, Marktanteile und/oder Ver-
kehrsvolumina zu erreichen sind, um bestimmte Infrastrukturelemente wirtschaftlich er-
richten bzw. betreiben zu können. 

In diesem Zusammenhang forderten einige Marktteilnehmer mit Blick auf die Operationa-
lisierbarkeit dieses Ansatzes von der Behörde eine eigenständige regulatorisch-
normative Festlegung des effizienten Wettbewerbers. Hierzu war jedoch festzustellen, 
dass der Versuch, den Begriff des „effizienten“ Unternehmens allgemeingültig zu definie-
ren, nicht zuletzt in Anbetracht der hohen technologischen Dynamik des Telekommunika-
tionssektors erhebliche Fragen aufwerfen würde. Insoweit erscheint es problematisch, 
regulatorisch eine verallgemeinerbare Bestimmung des effizienten Unternehmens mit all 
seinen kommerziellen Charakteristika (z.B. Größe des Netzes, Anzahl der Kunden) vor-
zunehmen. Zwar wird die Auffassung geteilt, dass die erforderliche Effizienz unabhängig 
von unternehmensindividuellen Gegebenheiten zu ermitteln ist. Gleichwohl sollte dies 
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nicht ohne Bezugnahme auf reale Marktgegebenheiten geschehen, da diese am ehesten 
tatsächlich realisierbare Effizienzzustände von Wettbewerbsunternehmen widerspiegeln. 

Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, normative Festlegungen auf den absehba-
ren Zeitraum zu beschränken, da auf diese Weise am ehesten zu gewährleisten ist, dass 
die aktuelle Wettbewerbssituation sowie deren zu erwartende Entwicklungen angemes-
sen Berücksichtigung finden. Soweit bei einer Entscheidung etwa eine Prämisse hinsicht-
lich des anzusetzenden Grades des Infrastrukturausbaus benötigt wird, bedeutet dies, 
dass es weniger darauf ankommt, was ein effizienter Wettbewerber ggf. langfristig errei-
chen kann, sondern vielmehr darauf abzustellen ist, welche Investitionen von einem effi-
zienten Unternehmen im absehbaren bzw. relevanten Zeitraum realistischerweise zu er-
warten sind. Wenn etwa eine Erschließung sämtlicher Anschlussbereiche zwar perspek-
tivisch denkbar und ggf. - unter bestimmten Rahmenbedingungen - auch wirtschaftlich 
ist, in der vorhersehbaren Zeit jedoch auch unter Effizienzgesichtspunkten nicht realisier-
bar erscheint, sollte Letzteres bei den in Ansatz zu bringenden Parametern berücksichtigt 
werden. 

Eine wesentliche Voraussetzung für die Berücksichtigung spezifischer Kosten effizienter 
Wettbewerber ist das Vorliegen einer hinreichend validen Datenbasis. Aus diesem Grund 
hat die Behörde etwa im Rahmen der im Frühjahr 2008 ergangenen Entscheidung über 
die Entgelte für den IP-Bitstrom-Zugang eine umfangreiche Marktdatenabfrage durchge-
führt. Entsprechende Daten wurden z.B. für die Ermittlung folgender Parameter benötigt: 
durchschnittliche Kundenverweildauer, durchschnittliches Telefonieverhalten (Wenig- 
und Vieltelefonierer), durchschnittliche Nutzungsdauern bestimmter Leistungen, Gewich-
tung verschiedener Bandbreiteklassen bei DSL-Anschlüssen, Kosten eines IP Bitstrom-
Nachfragers für den Transport durch das IP Backbone Netz sowie die durchschnittliche 
Quadratmeterzahl von Wettbewerbern in Kollokationsräumen. 

Darüber hinaus bildeten die erhobenen Daten auch die Grundlage für die bei einem effi-
zienten Wettbewerber zu unterstellende (durchschnittliche) Anzahl von DSL-Kunden so-
wie die (durchschnittlich) zu realisierende Anzahl erschlossener HVt-Standorte. Die 
Durchschnittsbildung bezieht sich bei diesen Parametern, bei denen eine hohe Dynamik 
zu beobachten ist, jeweils auf den in Rede stehenden Genehmigungszeitraum. Insoweit 
ist mit diesem Ansatz eine zukunftsgerichtete Betrachtung implementiert worden. Dabei 
ist zwar einerseits im Sinne steigender Effizienzanforderungen die zu erwartende Wett-
bewerbsentwicklung antizipativ in die Berechnungen eingeflossen. Andererseits ist die 
Approximation effizienter Wettbewerberkosten auf Grundlage der tatsächlichen Markt-
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verhältnisse erfolgt, sodass etwaige Verzerrungen infolge fehlerhafter normativer Festle-
gungen der Behörde minimiert wurden. 

4.1.3 Frage nach dem Erfordernis einer marktbeherrschenden Stellung beim „entspre-
chenden“ Endkundenprodukt 

Die Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren beinhalteten keine dezidierten Ausführungen zu 
der Frage, ob die Durchführung eines Preis-Kosten-Scheren-Tests auch auf der Endkun-
denebene eine marktbeherrschende Stellung bzw. die Regulierungsbedürftigkeit der ent-
sprechenden Entgelte voraussetzt. Daher sei zur Klarstellung an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, dass es für die Durchführung eines Preis-Kosten-Scheren-Tests ausreicht, 
wenn das Vorleistungsprodukt der Regulierung unterliegt. Für das zu betrachtende End-
nutzerentgelt ist dies hingegen nicht erforderlich. 

Bereits der Wortlaut der Vorschrift („Spanne zwischen dem Entgelt, das der Betreiber (...) 
für eine Zugangsleistung in Rechnung stellt, und dem entsprechenden Endnutzerent-
gelt“) setzt erkennbar nicht voraus, dass das Endnutzerentgelt reguliert wird (Es heißt 
nämlich nicht: „…und dem entsprechenden der Regulierung unterliegenden Endnutzer-
entgelt“). 

Die Möglichkeit einer Anwendung des Prüfmaßstabs der Preis-Kosten-Schere in diesem 
Fall ergibt sich aber insbesondere aus dem systematischen Zusammenhang sowie dem 
Sinn und Zweck der Entgeltregulierungsvorschriften: Das Telekommunikationsgesetz 
sieht systematisch vor, dass eine Regulierung der Endnutzerentgelte nur dann bzw. nur 
solange erfolgen soll, soweit bzw. wenn eine Regulierung der Vorleistungsprodukte so-
wie die Auferlegung der Betreiber(vor)auswahl nicht zur Erreichung der Regulierungszie-
le führen würde (vgl. § 39 Abs. 1 TKG). Sinn und Zweck dieser Systematik ist es, im Hin-
blick auf die Grundrechte des regulierten Unternehmens dessen Entgelte nur soweit wie 
zur Erreichung der Regulierungsziele erforderlich zu regulieren. Findet danach (nur) eine 
Vorleistungsregulierung statt, so muss diese zur Verwirklichung der Regulierungsziele al-
lerdings effektiv sein und sich deshalb aller zur Verfügung stehenden Instrumentarien – 
wie vorliegend der Prüfung des Vorliegens einer Preis-Kosten Schere – bedienen dürfen. 
Dem dient auch die Vorschrift in § 35 Abs. 3 TKG, nach der Entgelte ganz oder teilweise 
nur genehmigt werden dürfen, soweit die Anforderungen der §§ 28 und 31 TKG nach 
Maßgabe des Absatzes 2 entsprechen. D.h. der Gesetzgeber hat die Prüfung der Einhal-
tung auch des Missbrauchsmaßstabs des § 28 TKG vorgesehen. 
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Dieser vom Gesetzgeber gewollte Vorrang der – effektiven – Vorleistungsentgeltregulie-
rung vor der Endnutzerentgeltregulierung würde konterkariert, wenn bei der Vorleistungs-
regulierung die Feststellung des Vorliegens einer Preis-Kosten-Schere voraussetzen 
würde, dass das in Bezug genommene Endnutzerentgelt ebenfalls der Regulierung un-
terliegt. 

Es muss daher im Hinblick auf diese Systematik sowie den Sinn und Zweck der Entgelt-
regulierungsvorschriften möglich sein, im Rahmen der Vorleistungsentgeltregulierung bei 
der Feststellung des Vorliegens einer Preis-Kosten-Schere auf den nicht regulierten 
Marktpreis eines Endnutzerproduktes bzw. auf einen Endnutzermarkt, auf dem keine 
marktbeherrschende Stellung vorliegt, abzustellen. 

Diese Vorgehensweise bzw. diese Regelung im Telekommunikationsgesetz ist im Übri-
gen kompatibel mit der wettbewerbsrechtlichen Praxis. So hat etwa die Europäische 
Kommission in ihrer Entscheidung vom 2. Juli 2007 zur Anwendung einer Preis-Kosten-
Schere durch Telefónica deutlich gemacht: 

„Obwohl es nach der Rechtsprechung nicht erforderlich ist, festzustellen, dass Tele-
fónica auf dem Endkundenmarkt marktbeherrschend ist, hat die Kommission ihre 
Untersuchung vervollständigt und auch hier Marktbeherrschung festgestellt.“

13
 

Während insoweit die Befugnis zur Durchführung eines Preis-Kosten-Scheren-Tests un-
abhängig von der Regulierung der entsprechenden Endnutzerleistungen gegeben ist, 
bleibt jedoch die Frage zu klären, welche Konsequenzen aus einer festgestellten Preis-
Kosten-Schere bei fehlender Marktbeherrschung bzw. Regulierung(sbedürftigkeit) auf 
dem Endkundenmarkt zu ziehen sind. Denn regulatorische Eingriffsmöglichkeiten beste-
hen in diesen Fällen nur bei den regulierten Vorleistungsprodukten. Dies kann allerdings 
einen Konflikt mit dem anzuwendenden KeL-Maßstab hervorrufen (vgl. hierzu auch Ab-
schnitt 5.3.3). 

4.1.4 EuG-Urteil im DTAG-Fall vom 10. April 2008 

Am 21. Mai 2003 erließ die Europäische Kommission eine Missbrauchsentscheidung ge-
gen die Deutsche Telekom AG und setzte eine Geldbuße in Höhe von 12,6 Mio. € fest. 

                                                 
13 Entscheidung der Kommission vom 2. Juli 2007 betreffend ein Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag (Sache 
COMP/38.784 – Wanadoo España/Telefónica), Tz. 6. 
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Die Kommission gelangte zu dem Schluss, dass die Deutsche Telekom AG seit dem 
Jahre 1998 gegen Art. 82 Satz 2 lit. A) EG-Vertrag verstoßen habe, indem sie für den 
Zugang zum Ortsnetz unangemessene Entgelte erhob, welche den Zugang der Wettbe-
werber zum Ortsnetz behinderten. Sie stellte damit eine missbräuchliche Preis-Kosten-
Schere fest.

14
 

Das Gericht 1. Instanz (EuG) bestätigte die gegen die Deutsche Telekom AG verhängte 
Geldbuße mit Entscheidung vom 10. April 2008 und stimmte der Vorgehensweise und 
den Feststellungen der Europäischen Kommission zu.

15
 Vor diesem Hintergrund er-

scheint es sinnvoll, sich noch einmal mit einigen zentralen Aspekten der Kommissions-
Entscheidung auseinanderzusetzen. 

Anknüpfungspunkt für Preis-Kosten-Scheren-Tests 

Von Wettbewerberseite wird mitunter vorgetragen, dass eine strikt marktbezogene Prü-
fung von Preis-Kosten-Scheren auch der Praxis der EU-Kommission in ihrer TAL-
Entscheidung vom 21. Mai 2003 gegen die Deutsche Telekom AG entsprechen würde. 
Einer Mischkalkulation für die Prüfung der Preis-Kosten-Schere halte die Kommission 
entgegen, dass nicht vorausgesetzt werden dürfe, dass alle Wettbewerber dieselbe Ein-
nahmestruktur wie der etablierte Betreiber und damit die gleichen Möglichkeiten einer 
Mischkalkulation zwischen den verschiedenen Einnahmequellen haben. Die von der 
Deutschen Telekom AG geforderte Gesamtbetrachtung von Erlösen aus Telefonan-
schlüssen und –verbindungen sei damit - nach Auffassung der Wettbewerber - von der 
EU-Kommission zurückgewiesen worden. 

Mit Blick auf diese Argumentation ist zwar zu konzedieren, dass die in der o.a. Entschei-
dung zum Ausdruck kommende Auffassung der EU-Kommission Indizien für einen enger 
gefassten Bezugspunkt einer Preis-Kosten-Scheren-Prüfung liefert. Dies erscheint aber 
insbesondere dann keineswegs zwingend, wenn man berücksichtigt, dass die Ausfüh-
rungen der Kommission auf einen spezifischen Fall gerichtet waren, der wiederum im 
Kontext bestimmter Marktgegebenheiten bzw. einer relativ frühen Phase der Marktöff-
nung zu betrachten ist. Eine unmittelbare Übertragung auf andere Fälle bzw. allgemein-
gültige Ableitungen für die Anwendung von Preis-Kosten-Scheren-Tests dürften insoweit 
nicht möglich sein. 

                                                 
14 Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2003 in einem Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag (Sache COMP/C-
1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG), ABl. L 263, S. 9 (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2003) 
1536) 
15

 EuG, Urteil vom 10.4.2008 - Fall T271-03.  
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Im Übrigen belegen einige Ausführungen der Kommission gerade, dass auch sie durch-
aus Überlegungen hinsichtlich der Frage angestellt hat, inwieweit Wettbewerber in der 
Lage sind, die Mischkalkulation der Deutschen Telekom AG zu imitieren.

16
 

Für diese Erwägungen hat die Kommission sogar ausdrücklich auf die im Jahresbe-
richt 2001 der Reg TP dargestellte Entwicklung der Endkundenpreise bei den Verbin-
dungsleistungen Bezug genommen. Daraus wiederum lässt sich schlussfolgern, dass 
auch die Kommission sich nicht auf eine enge Betrachtungsweise beschränkt, sondern 
(zumindest ergänzend) auch die Nachbildbarkeit von Tarifkombinationen aus Anschluss- 
und Verbindungsleistungen in ihre Prüfung mit einbezogen hat. 

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Kommission ihre Ermittlungen in einer 
Zeit aufgenommen hat, in der der Wettbewerb noch weit weniger entwickelt und die Kal-
kulationsmöglichkeiten der Wettbewerber noch deutlich schwieriger abzuschätzen waren. 
Aus der Tatsache, dass seinerzeit mit der Einbeziehung von Mischkalkulationen zurück-
haltend umgegangen wurde, kann insoweit nicht zwangsläufig gefolgert werden, dass ei-
ne solch restriktive Anwendung von Preis-Kosten-Scheren-Tests auch vor dem Hinter-
grund der aktuell beobachtbaren Marktverhältnisse noch als erforderlich anzusehen ist. 

Insofern ist mit Blick auf den bei Preis-Kosten-Scheren-Tests relevanten Anknüpfungs-
punkt entscheidend, dass er zum einen das Marktverhalten effizienter Wettbewerber re-
flektiert und zum anderen die erforderliche Operationalisierbarkeit der Prüfung gewähr-
leistet. Bei Einhaltung dieser Maßgaben ist schließlich auch sichergestellt, dass die Prü-
fung des Vermutungstatbestandes des § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG tatsächlich Auskunft dar-
über gibt, ob die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen auf einem Telekom-
munikationsmarkt im Sinne von § 28 Abs. 1 Nr. 2 TKG auf erhebliche Weise beeinträch-
tigt werden. Dass eine dementsprechende Auslegung des Preis-Kosten-Scheren-Tests 
mit europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar wäre, ist auch vor dem Hintergrund der 

                                                 
16 Entscheidung der Kommission vom 21. Mai 2003 in der Sache COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche 
Telekom AG, ABl. L 263: 
 „Damit zwingt DT diejenigen Wettbewerber, die daran interessiert sind, entbündelte Teilnehmeranschlüsse zu bestel-
len, um ihren Kunden Anschlussdienste anzubieten, ihre Verlust bringenden Zugangsdienste gleichfalls mit höheren 
Einnahmen aus den Telefongesprächen auszugleichen. Die Gesprächstarife in Deutschland sind in den vergangenen 
Jahren jedoch erheblich gesunken, sodass die Wettbewerber häufig nicht die wirtschaftliche Möglichkeit haben, eine 
solche Mischkalkulation vorzunehmen.“ (Tz. 103; s. in diesem Zusammenhang insb. Auch Fußnote 101) 
„Da es sich bei den Beschwerdeführern um eine heterogene Gruppe handelt, deren Mitglieder unterschiedliche Ge-
schäftsmodelle verfolgen, kann schließlich auch die pauschale Argumentation von DT, dass den Wettbewerbern der 
Markteintritt aufgrund einer Mischkalkulation von Anschluss- und Verbindungsleistungen möglich sei, nicht durchgrei-
fen, da eine derartige Mischkalkulation bei der Mehrzahl der Wettbewerber zu keinem kostendeckenden bzw. gewinn-
versprechenden Ergebnis geführt hat.“ (Tz. 183). 
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hier erörterten Entscheidung der EU-Kommission bzw. ihrer Bestätigung durch das EuG 
nicht erkennbar.

17
 

Zugrunde zu legender Effizienzgrad 

Die Berechnung der Preis-Kosten-Schere durch die Europäische Kommission erfolgt auf 
Basis der Entgelte und Kosten des vertikal integrierten Unternehmens in beherrschender 
Stellung, ohne die spezifische Stellung der Wettbewerber zu berücksichtigen. Die Kom-
mission und auch der Europäische Gerichtshof liefern somit Anhaltspunkte dafür, dass 
der Vergleichsmaßstab für einen ebenso effizienten Wettbewerber ein Wirtschaftsteil-
nehmer ist, der ebenso leistungsfähig ist wie das Unternehmen in beherrschender Stel-
lung. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs liefe man mit jedem anderen An-
satz Gefahr, gegen den allgemeinen Grundsatz der Rechtssicherheit zu verstoßen. Falls 
die Rechtmäßigkeit der Preispolitik eines beherrschenden Unternehmens von der spezi-
fischen Lage und insbesondere der Kostenstruktur der Wettbewerber abhinge, die dem 
beherrschenden Unternehmen im Allgemeinen nicht bekannt sind, wäre dieses nicht in 
der Lage, die Rechtmäßigkeit seines eigenen Verhaltens zu beurteilen. 

In diesem Zusammenhang spricht vieles dafür, eine Unterscheidung zu treffen zwischen 
einem Bußgeldverfahren und einer Preis-Kosten-Scheren-Prüfung, die vorrangig darauf 
gerichtet ist, künftige bzw. bestehende Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Denn 
im Rahmen eines Bußgeldverfahrens erscheint es nur dann gerechtfertigt, das betroffene 
marktbeherrschende Unternehmen zu bestrafen, wenn es den Missbrauch auch zu ver-
antworten hat, was wiederum voraussetzt, dass ihm alle zur Ermittlung einer Preis-
Kosten-Schere erforderlichen Informationen vollumfänglich vorliegen. Demgegenüber er-
scheint es bei einer im Wesentlichen zukunftsgerichteten Preis-Kosten-Scheren-
Betrachtung grundsätzlich zweckmäßig, auf die Perspektive des effizienten Wettbewer-
bers abzustellen, wobei dessen Kosten auf längere Sicht die des marktbeherrschenden 
Unternehmens nicht übersteigen dürften, weil der Nachteil geringerer Größen- und Ver-
bundvorteile durch den Vorteil von Beginn an optimierter Netzstrukturen und Betriebsab-
läufe zu kompensieren ist. 

                                                 
17 Vgl. hierzu im Einzelnen Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen zu den Hinweisen zu Preis-Kosten-
Scheren i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG, veröffentlicht am 14. November 2007, S. 35 – 37. 
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4.1.5 Begriff des „effizienten Wettbewerbers“ im Lichte der Diskussion um Rahmenver-
tragsgestaltungsmodelle 

Im Rahmen der Kommentierung zum Vorhabenplan 2008 der Bundesnetzagentur haben 
elf Wettbewerber in einer gemeinsamen Stellungnahme darauf hingewiesen, dass die 
Bundesnetzagentur im Rahmen einer konzeptionellen Weiterentwicklung sowohl der 
„Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG“ als auch der „Hinweise 
zu sachlich ungerechtfertiger Bündelung i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 3 TKG“ auf aktuelle Markt-
entwicklungen eingehen solle, die in ihrer erheblichen Relevanz für die Wirksamkeit einer 
Endkundenentgeltregulierung im Überprüfungsverfahren „Endnutzerleistungen im T-VPN 
Rheinland-Pfalz Rahmenvertrag“ offensichtlich geworden seien. Diese aktuellen Markt-
entwicklungen, welche bei der Entwicklung und Kommentierung der BNetzA-Hinweise 
noch unbekannt gewesen seien, bezögen sich darauf, dass durch eine Bündelung von 
Kunden über T-VPN-Rahmenverträge Telekommunikationsanschlüsse mit darin inklu-
dierten weiteren Leistungen auf Festpreisbasis vertrieben würden und hierbei die Maß-
stäbe einer regulatorischen Überprüfung unter Anwendung des Rechtsbegriffs des „effi-
zienten Wettbewerbers“ umstritten sein könnten. 

Die Kommentierenden weisen darauf hin, dass die wettbewerblichen Effekte der aktuel-
len Vermarktungsstrategie über T-VPN-Verträge mit Festpreismodellen („Portpreismo-
dell“) bedeutend seien. Die Nachbildbarkeit dieser Angebote durch Wettbewerbsunter-
nehmen sei in mehrfacher Hinsicht erschwert oder gar ausgeschlossen: Für ein Wettbe-
werbsunternehmen, das einen ggf. landesweiten oder bundesweiten T-VPN-
Rahmenvertrag nicht nachbilde und dies ggf. aufgrund der regionalen Ausrichtung seiner 
Tätigkeit auch gar nicht nachbilden könne, stelle sich die Frage, ob in Bezug auf den 
konkret umworbenen Endkundenvertrag überhaupt ein wettbewerbsfähiges Angebot ge-
macht werden könne. Bereits der erforderliche Bezug von Vorleistungen (insb. Intercon-
nection, TAL) bei der Deutschen Telekom AG mache ein wettbewerbsfähiges Angebot 
auf Festpreisbasis für den konkret umworbenen Kunden vielfach unmöglich. Darüber 
hinaus sei selbst für landes- und bundesweit tätige Unternehmen die Nachbildbarkeit ei-
nes T-VPN-Rahmenvertrages einschließlich dafür erforderlicher Bündelung von Kunden-
verträgen kritisch. Aufgrund des Festpreisangebotes rechneten sich diese Rahmenver-
träge gerade bei einer hohen Grundgesamtheit von Kunden, die ein Quersubventionie-
rungspotenzial ergeben würden. Quersubventionierungspotenziale bildeten sich vor al-
lem dort, wo wettbewerbliche Angebote geringer ausgeprägt seien oder fehlten und An-
gebote schwächer als in kompetitiven Regionen genutzt würden. 
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Die Möglichkeit der Quersubventionierung kompetitiver Angebote in Ballungsräumen zu 
Lasten schwächer genutzter Angebote in anderen Regionen werde aufgrund der Markt-
anteile im Regelfall nur von Unternehmen der Deutschen Telekom AG erreicht. Diese 
Form der Quersubventionierung könne nicht Leitbild des „effizienten Wettbewerbers“ im 
Sinne des § 28 TKG sein. Dementsprechend solle sich der Begriff des „effizienten Wett-
bewerbers“ nicht auf die Gesamtheit der durch den T-VPN-Vertrag gewonnenen Kun-
denverträge, sondern auf den konkreten Kundenvertrag beziehen, dem ein wettbewerbli-
ches Angebot durch konkurrierende Unternehmen gemacht werden soll. 

Zu diesen Ausführungen ist zunächst anzumerken, dass nicht erkennbar ist, warum al-
ternative Anbieter grundsätzlich nicht in der Lage sein sollten, ihren Kunden auch auf 
Basis von zeitabhängig tarifierten Vorleistungsprodukten wettbewerbsfähige Angebot auf 
Festpreisbasis zu offerieren. Zwar mag eine solche Kalkulation eines pauschalen Ent-
gelts bei geringerer Anzahl an Kunden mit höheren Unsicherheiten verbunden sein. Die 
aktuellen Marktverhältnisse dokumentieren aber, dass auch die Wettbewerber des 
marktbeherrschenden Unternehmens in hohem Maße Pauschaltarife anbieten. 

Ungeachtet dessen stellt sich prinzipiell die Frage, wie regulatorisch mit bundesweit kal-
kulierten Rahmenverträgen (z.B. für das Sparkasseninformationszentrum) umzugehen 
ist, wenn die dort enthaltenen Konditionen so geartet sind, dass ein regional begrenztes 
Angebot aufgrund ggf. räumlich divergierender Nutzungscharakteristika auch von einem 
effizienten Wettbewerber nicht wirtschaftlich nachgebildet werden könnte.  

In diesem Zusammenhang ist zunächst anzumerken, dass die fehlende Möglichkeit einer 
bundesweiten Mischkalkulation nicht als Indiz mangelnder Effizienz zu werten ist. Dies 
gilt insbesondere dann, wenn regional tätige Wettbewerber systematisch von der Nut-
zung bestimmter Quersubventionierungsmöglichkeiten ausgeschlossen wären, etwa weil 
sie im Gegensatz zum Incumbent nicht in bestimmten Gebieten, in denen sie keinem 
(signifikanten) Wettbewerb unterliegen, zusätzliche Margen realisieren können. 

Demgegenüber spricht für eine bundesweite Betrachtung bei einer Nachbildbarkeitsprü-
fung, dass es unter Berücksichtigung von Kundenpräferenzen mit Blick auf bestimmte 
Organisationen bzw. Institutionen erforderlich sein kann, bundesweite Angebote zu un-
terbreiten. Diese Option aus regulatorischen Erwägungen unter Verweis auf die dadurch 
ggf. in Frage stehende Konkurrenzfähigkeit von Regional-Carriern generell auszuschlie-
ßen, erschiene problematisch, zumal vor dem Hintergrund, dass in § 27 Abs. 2 S. 2 TKG 
das angemessene Verhältnis von Entgeltregulierungsmaßnahmen zu den Zielen des § 2 
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Abs. 2 TKG, zu denen nicht zuletzt die Wahrung der Verbraucherinteressen zählt, gefor-
dert wird. 

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass eine regionale Betrachtungsweise bei Preis-
Kosten-Scheren-Tests erhebliche Fragen hinsichtlich deren Operationalisierbarkeit auf-
werfen würde, da eine Ausrichtung der Prüfung auf konkrete Wettbewerbsunternehmen 
und die Nutzungsprofile ihrer (potenziellen) Kunden zu einer Vielzahl differierender Prü-
fungen mit entsprechenden Abgrenzungsschwierigkeiten führen würde. Dies wiederum 
verdeutlicht, dass eine solche Vorgehensweise zudem mit erheblichen Planungs- und 
Rechtsunsicherheiten für das betroffene marktmächtige Unternehmen verbunden wäre. 
Hinzu kommt, dass dem Marktbeherrscher das (unter dieser Prämisse relevante) Nut-
zungsverhalten seiner Wettbewerber nicht bekannt wäre und insoweit von ihm ex ante 
auch kaum zu verlangen wäre, dieses in seine Kalkulation mit einzubeziehen. 

Möglicherweise ist die hier skizzierte Abwägung aber auch eher theoretischer Natur. 
Denn bisher liegen der Behörde keine Erkenntnisse vor, dass eine bundesweite Misch-
kalkulation gegenüber der Kalkulation regionaler Anbieter zu systematischen Verzerrun-
gen führt. Zwar mag sich das Nutzungsverhalten bzw. die Nutzungsintensität - insbeson-
dere im gewerblichen Bereich – zwischen Ballungszentren und anderen Gebieten signifi-
kant unterscheiden. Warum sich hieraus aber auch mit Blick auf die für die Kosten aus-
schlaggebende durchschnittliche Nutzkanalauslastung erhebliche Differenzen ergeben 
sollten, ist nach den bisherigen Untersuchungen nicht zu erkennen. So ist beispielsweise 
eine vorliegende Stichprobe zu etwaigen Kostenunterschieden im Sinne eines Stadt-
Land-Gefälles nicht geeignet, diese These zu substantiieren. 

Daraus folgt im Ergebnis, dass es zwar im Einzelfall nicht ausgeschlossen ist, einen re-
gionalen Fokus für eine Preis-Kosten-Scheren-Prüfung zu wählen. Dann aber müsste 
zum einen deren Operationalisierbarkeit gewährleistet sein und zum anderen die daraus 
resultierenden wettbewerbsfördernden Effekte geeignet sein, um eine ggf. resultierende 
Beeinträchtigung einzelner Verbraucherinteressen gerechtfertigt erscheinen zu lassen. 

4.2 Zeitliche Konsistenz bei Vorleistungs- und Endkundenangeboten 

Die in § 27 Abs. 2 TKG verankerte zeitliche Abstimmung von Entgeltregulierungsmaß-
nahmen deutet auf eine zeitliche Koordinierung der zu treffenden Maßnahmen hin. In der 
Praxis erweist sich dies jedoch als äußerst schwierig, weil zwar verschiedene Vorleis-
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tungsprodukte einer Ex-ante-Genehmigungspflicht unterliegen, die Endkundenangebote 
i.d.R. jedoch nur der nachträglichen Regulierung. Wann jedoch Tatsachen bekannt wer-
den, die einen Missbrauchsverdacht begründen, entzieht sich jeglicher Steuerung seitens 
der Behörde, sodass sich eine zeitliche Synchronisation regulatorischer Eingriffe auf der 
Vorleistungs- und Endkundenebene kaum bewirken lassen dürfte. 

Ein anderer Aspekt der zeitlichen Abstimmung von Regulierungsmaßnahmen bezieht 
sich auf die Konsistenz der Entscheidungen im Zeitverlauf und die Thematik, inwiefern 
neue Informationen frühere Entscheidungen gegebenenfalls in Frage stellen können. Die 
unterschiedlichen Entscheidungen, zwischen denen Konsistenz bestehen sollte, werden 
oftmals nicht simultan getroffen. Bei späteren Entscheidungen liegen in vielen Fällen an-
dere Informationen vor als bei vorherigen. In solchen Situationen ist darauf zu achten, die 
neuen Informationen einzubeziehen, ohne vermeidbare Inkonsistenzen einzuführen. Die-
se Aufgabe betrifft zum einen solche Fälle, in denen ein neues Unternehmen zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Zugangsleistung begehrt. Denn die Einführung eines neuen Ge-
schäftsmodells führt möglicherweise dazu, dass die Grundlagen der bisher angewandten 
verändert werden; im Ergebnis kann es zu einer neuen Beurteilung der Grundlagen frü-
herer Entgeltregulierungsentscheidungen kommen. Der Wettbewerb im Endnutzermarkt 
kann sich beispielsweise dergestalt verstärken, dass bei zu erwartender Reaktion des 
marktbeherrschenden Unternehmens auf den neuen Wettbewerber eine Preis-Kosten-
Schere entsteht, die zuvor nicht vorlag. Hier besteht ein Spannungsverhältnis zwischen 
der früheren Zugangsregulierungsentscheidung, der neuen Zugangsregulierungsent-
scheidung und der Anpassung der Endkundenentgelte an die neue Situation im Markt. 

Ein weiterer Aspekt im Hinblick auf zeitliche Abstimmungserfordernisse ist in § 39 Abs. 4 
TKG adressiert. Das sog. Gleichzeitigkeitsgebot verpflichtet die einen Endkundenmarkt 
beherrschenden und auf der Grundlage von § 21 TKG vorleistungsregulierten Unterneh-
men, gleichzeitig mit dem Endkundenangebot ein korrespondierendes Vorleistungsange-
bot bereitzustellen. Sofern das marktmächtige Unternehmen beabsichtigt, ein neues 
Endkundenentgelt einzuführen, muss es dementsprechend – soweit nicht bereits vor-
handen - gleichzeitig ein entsprechendes Vorleistungsangebot vorlegen, das insbeson-
dere den Vorgaben des § 28 TKG genügt. Auf diese Weise soll die zeitgleiche Bereitstel-
lung eines diskriminierungsfreien Vorleistungsentgelts gewährleistet sein. Die Gleichzei-
tigkeit ergibt sich unmittelbar aus dem Wortlaut, die Diskriminierungsfreiheit aus dem 
Verweis auf § 28 TKG. Darüber hinaus zielt die Vorgabe des § 39 Abs. 4 TKG vor allem 
auf die Vergleichbarkeit der Entgeltstrukturen von Vorleistungs- und Endnutzerprodukt 
ab. Liegt ein Verstoß gegen das Gleichzeitigkeitsgebot vor, kann die Bundesnetzagentur 
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„die Forderung des Endkundenentgelts ohne weitere Prüfung untersagen“. Den Wettbe-
werbern wird es damit ermöglicht, konkurrierende Endkundenprodukte rechzeitig im 
Markt zu platzieren. Der Problematik potenziell inkonsistenter Entgeltregulierungsent-
scheidungen, die darauf beruhen, dass Vorleistungsprodukte nicht zur Verfügung stehen, 
wenn ein marktmächtiges Unternehmen ein neues Endkundenprodukt auf den Markt 
bringt, kann damit begegnet werden. 

4.3 Verhältnis von Eingriffen auf Vorleistungs- und Endkundenebene 

Mit der Novellierung des europäischen Rechtsrahmens im Jahr 2002 und des nationalen 
Telekommunikationsgesetzes im Jahr 2004 ist ein Vorrang der Vorleistungsregulierung 
implementiert worden, der dazu dient, die Endkundenentgeltregulierung auf das erforder-
liche Maß zu begrenzen. So kann die Bundesnetzagentur gemäß § 39 Abs. 1 TKG Ent-
gelte von Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht bezüglich des Angebots von Tele-
kommunikationsdiensten für Endnutzer nur dann einer Entgeltgenehmigung unterwerfen, 
wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Verpflichtungen im Zugangsbe-
reich oder zur Betreiber(vor)auswahl nicht zur Erreichung der Regulierungsziele nach § 2 
Abs. 2 TKG führen würden. Sinn und Zweck dieser Systematik ist es, im Hinblick auf die 
Grundrechte des regulierten Unternehmens dessen Entgelte nur soweit wie zur Errei-
chung der Regulierungsziele erforderlich zu regulieren. 

Nach der Gesetzesbegründung zu § 37 TKG-E bedeutet dies, dass eine Genehmigung 
von Endnutzerentgelten nur als „letztes Mittel“ in Betracht kommt. Diese Formulierung ist 
Erwägungsgrund 26 der Richtlinie 2002/22/EG vom 7. März 2002 (Universaldienstrichtli-
nie) entnommen, der jedoch gleichzeitig betont, dass das Risiko bestehe, dass ein Un-
ternehmen mit beträchtlicher Marktmacht auf eine Weise tätig wird, die den Markteintritt 
behindert oder den Wettbewerb verfälscht, beispielsweise durch die Berechnung über-
höhter Preise, die Festsetzung von Kampfpreisen, die obligatorische Bündelung von 
Endnutzerdienstleistungen oder die ungerechtfertigte Bevorzugung bestimmter Kunden. 
Da unter diese Formen der Wettbewerbsverfälschungen auch Preis-Kosten-Scheren zu 
subsumieren sind, wird deutlich, dass der Regulierer gerade in diesen Fällen nach wie 
vor die Möglichkeit haben soll, einem marktbeherrschenden Unternehmen Regulie-
rungsmaßnahmen auch mit Blick auf Endkundenentgelte aufzuerlegen. Hierzulande ist 
dies im Wege der sektorspezifischen nachträglichen Regulierung nach den Maßstäben 
des § 28 TKG implementiert worden, wonach etwa auftretende Preis-Kosten-Scheren 
unabhängig von einer marktbeherrschenden Stellung auf dem jeweiligen Endkunden-
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markt als missbräuchlich charakterisiert werden können (vgl. hierzu auch Ab-
schnitt 4.1.3). 

Im nächsten Schritt stellt sich die Frage, welche regulatorischen Schlussfolgerungen aus 
einer festgestellten Preis-Kosten-Schere zu ziehen sind. Denkbar wären zur ihrer Besei-
tigung Anpassungen sowohl auf der Ebene der Vorleistungs- als auch der Endkunden-
preise. Zwar könnte auch hierbei gemäß obigen Ausführungen grundsätzlich ein Primat 
der Vorleistungsregulierung gelten. Die Beseitigung einer Preis-Kosten-Schere durch 
Absenkung von nach dem KeL-Maßstab bestimmten Vorleistungsentgelten würde aber 
die Gefahr erheblicher Wettbewerbsverzerrungen sowie falscher Preissignale im Hinblick 
auf Investitionsanreize mit sich bringen (vgl. hierzu auch Abschnitt 5.3.3). Überdies heißt 
es in der Gesetzesbegründung zu § 29 TKG-E: „Eine regulatorische Festsetzung von 
kostenunterdeckenden Preisen gegen den Willen des Unternehmens mit beträchtlicher 
Marktmacht ist dagegen nicht zulässig.“ 

Daraus ist zu schlussfolgern, dass Preis-Kosten-Scheren im Grundsatz durch entspre-
chende Anpassungen der Endkundenentgelte zu beseitigen sind. Dies jedoch wirft immer 
dann erhebliche Fragen auf, wenn nicht alle Bestandteile der betroffenen Endkundenan-
gebote der Regulierung unterliegen. Da insbesondere breitbandige Endkundenleistungen 
bisher von der Regulierung ausgenommen sind, diese aber typischerweise Teil der 
marktüblichen Bündelprodukte sind, bedeutet dies, dass eine regulatorische Anhebung 
der Endkundenpreise regelmäßig nicht durchzusetzen ist. Die Anpassung der Preise ein-
zelner, nach wie vor der Regulierung unterliegender Komponenten, wie z.B. schmalban-
diger Anschlussleistungen, führt hingegen auch nicht zur Lösung des Problems, da das 
betroffene Unternehmen nicht zu verpflichten ist, eine solche Preiserhöhung auch im 
Rahmen der von ihm vermarkteten Bündelprodukte zu berücksichtigen. 

Stellt die Bundesnetzagentur vor diesem Hintergrund im Rahmen eines Entgeltverfah-
rens für ein Vorleistungsprodukt eines marktbeherrschenden Unternehmens fest, dass 
ein zur Genehmigung vorgesehenes Entgelt trotz KeL-Basierung dazu führt, dass effi-
ziente Wettbewerber Endkundenangebote des Marktbeherrschers auf dieser Grundlage 
nur unter Inkaufnahme einer Preis-Kosten-Schere anbieten können, muss zunächst ge-
prüft werden, inwieweit die Wettbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen beeinträch-
tigt werden. Sollte es sich bei dem Endkundenprodukt – gemessen an Marktanteilen und 
Wachstumsraten - um ein unbedeutendes Nischenprodukt handeln, könnte die wettbe-
werbliche Relevanz der Preis-Kosten-Schere und damit der Vermutungstatbestand miss-
bräuchlichen Verhaltens aufgrund fehlender Erheblichkeit der Wettbewerbsbeeinträchti-
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gung verneint werden. Würde sich hingegen die wettbewerbliche Relevanz der Preis-
Kosten-Schere bestätigen, müsste die Bundesnetzagentur eigentlich eine nachträgliche 
Entgeltkontrolle unter Zugrundelegung der Maßstäbe der § 39 TKG i.V.m. § 28 TKG ein-
leiten, um das missbräuchliche Entgelt untersagen zu können. Diese Handlungsoption 
besteht jedoch auf den Endkundenmärkten nur bei festgestellter Regulierungsbedürftig-
keit; d.h. sie müsste den 3-Kriterien-Test durchführen. 

Im Ergebnis bedeutet dies, dass bei Rückführung der Endkundenmarktregulierung die 
Behörde zwar bei der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung auf den nicht regulierten Marktpreis 
eines Endnutzerproduktes abstellen kann. Allerdings ist die Regulierung der entspre-
chenden Entgelte bzw. die Kontrolle dieser Missbrauchsfälle nur nach allgemeinem Wett-
bewerbsrecht möglich. Alternativ könnte zur Sicherstellung einer konsistenten Entgeltre-
gulierung in diesen Fällen allerdings ggf. die Anwendung einer Vorteilsabschöpfung 
durch die Bundesnetzagentur (§ 43 Abs. 1 TKG) in Betracht kommen. 

5. Konsistente Regulierung mit Blick auf das Verhältnis verschiedener Geschäftsmo-
delle zueinander 

Neben der in Kapitel 4 thematisierten Konsistenz zwischen Vorleistungs- und entspre-
chenden Endkundenentgelten wird durch § 27 Abs. 2 TKG auch das Verhältnis verschie-
dener Vorleistungsentgelte zueinander adressiert. Nachfolgend sollen zunächst grund-
sätzliche Überlegungen zur Konsistenz verschiedener Vorleistungsentgelte dargestellt 
und am Beispiel des Verhältnisses von entbündelter Teilnehmeranschlussleitung und IP-
Bitstrom konkretisiert werden (Abschnitt 5.1). Sodann wird in Abschnitt 5.2 die Frage ei-
nes angemessenen Verhältnisses von Dienste- und Infrastrukturwettbewerb im Lichte 
der Anwendung eines sog. Kosten-Kosten-Scheren-Tests im Rahmen der Entscheidung 
über Entgelte für IP-Bitstrom behandelt. Abschließend werden in Abschnitt 5.3 einige 
weitere Aspekte wie etwa die Konsistenz zwischen regulierten und nicht regulierten Vor-
leistungsprodukten adressiert. 

5.1 Grundzüge einer konsistenten Entgeltregulierung verschiedener Vorleistungen 

Mit Blick auf die Zielsetzung der Sicherstellung eines unverzerrten Wettbewerbs sowie 
der Förderung von effizienten Infrastrukturinvestitionen gilt es, das Verhältnis der zu re-
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gulierenden Vorleistungspreise entlang der Wertschöpfungskette so aufeinander abzu-
stimmen, dass die auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen mit ihren jeweiligen Ge-
schäftsmodellen agierenden Anbieter wirtschaftlich operieren können. Dabei ist implizit 
auch eine angemessene Balance zwischen Dienste- und Infrastrukturwettbewerb zu ge-
währleisten. 

In einem dermaßen definierten Entgeltsystem entsprechen die Abstände zwischen den 
Entgelten im Grundsatz den Kostendifferenzen der Wertschöpfungsstufen, sodass jeder 
Anbieter seine Entscheidungen ökonomisch rational nach seinem Geschäfts- und Investi-
tionsplan trifft und sich nicht strategisch verhält. Die Entgelte sind dementsprechend so 
zu regulieren, dass sie einen chancengleichen Wettbewerb zwischen verschiedenen An-
bietern und auch zwischen verschiedenen Geschäftsmodellen ermöglichen. 

In jüngster Zeit haben die daraus resultierenden Fragestellungen sowie deren Komplexi-
tät aufgrund einer wachsenden Zahl miteinander konkurrierender Geschäftsmodelle 
deutlich zugenommen. Einen besonderen Stellenwert in der aktuellen Diskussion nimmt 
die Bestimmung des „richtigen“ Verhältnisses zwischen Entgelten für den vollständig 
entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss, den gemeinsamen Zugang zum Teil-
nehmeranschluss (Line-Sharing), den Bitstromzugang sowie das Anschluss-Resale ein. 

Einen Auslöser dieser Diskussion haben erhebliche Preissenkungen bei T-DSL-Resale-
Produkten (Wholesale DSL) im Jahr 2007 dargestellt, die zu einer Verringerung des Ab-
standes zu den Entgelten der von infrastrukturbasierten Anbietern in Anspruch genom-
menen Vorleistungen geführt haben. Infolge dessen hat sich nach Angaben der Wettbe-
werber mit eigener Infrastruktur der Margendruck im Endkundenmarkt erhöht und mithin 
der wirtschaftliche Anreiz für den Aufbau eigener Infrastruktur verringert. Um dem zu be-
gegnen, wird von Seiten infrastrukturbasierter Wettbewerber gefordert, dass ihnen auf-
grund höherer Investitionskosten und -risiken sowie längerer Amortisationszeiten regula-
torisch höhere Bruttogewinnmargen als Resellern zuzugestehen seien. In ähnlicher Wei-
se ist seitens der in höherem Maße infrastrukturorientierten Unternehmen auch mit Blick 
auf die Einführung von IP-Bitstrom gefordert worden, dass ihnen kalkulatorisch ein sog. 
Konsistenz- bzw. Infrastrukturaufschlag zu gewähren sei, um auf diese Weise Investiti-
onsanreize nicht zu konterkarieren. Demgegenüber betonen alternative Diensteanbieter 
naturgemäß, dass sie Spezialisten darin seien, die Bedürfnisse des Marktes zu erkennen 
und in Produkte umzusetzen, weshalb sie gegenüber Infrastrukturanbietern, deren Kern-
kompetenzen im Netzbetrieb lägen, nicht benachteiligt werden dürften. 
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Vor diesem Hintergrund sollen nachfolgend die zentralen Überlegungen im Hinblick auf 
ein konsistentes Entgeltregime auf der Vorleistungsebene skizziert werden: 

Die Entwicklungen der vergangenen Jahre zeigen, dass ein relevanter Teil der seit der 
Liberalisierung in den Markt eingetretenen Unternehmen sukzessive den Ausbau ihrer 
eigenen Infrastruktur betreiben.

18
 Dabei wachsen sowohl der Umfang der Investitionen 

als auch deren voraussichtlicher Anteil, die als „versunken“ zu charakterisieren sind.
19

 
Unter dieser Prämisse ist es von Bedeutung, dass Vorleistungsentgelte nicht nur – wie in 
Kapitel 4 erörtert – eine ausreichende Spanne zu den Endkundenpreisen des marktbe-
herrschenden Unternehmens gewähren, sondern auch im Verhältnis zueinander so ges-
taltet sind, dass Anreize für effiziente Investitionen entstehen bzw. erhalten bleiben. So 
war etwa bei der Einführung von IP-Bitstrom insbesondere auch darauf zu achten, dass 
hierfür kein Entgelt festgelegt wurde, das effiziente Investitionen in Infrastruktur bis auf 
die Ebene der Hauptverteiler verhindert hätte. 

Bei der Bestimmung des unter ökonomischen Gesichtspunkten „richtigen“ Abstands zwi-
schen den Entgelten für unterschiedliche Vorleistungsprodukte entlang der Wertschöp-
fungskette gerät der Regulierer unweigerlich in ein Spannungsfeld, das sich am Beispiel 
des Verhältnisses zwischen dem Zugang zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung 
(TAL) und dem IP-Bitstromzugang (IP-BSA) verdeutlichen lässt. So ist der Abstand auf 
der einen Seite groß genug zu halten, um die Ausweitung effizienter TAL-Nachfrage nicht 
künstlich zu beschränken, auf der anderen Seite aber wiederum nicht zu groß, da dies zu 
ineffizienten Infrastrukturinvestitionen und überhöhten Endkundenpreisen – insbesondere 
in weniger wettbewerbsintensiven Regionen – führen könnte.

20
 

Mit Blick auf die Ermittlung des Abstandes zwischen den Entgelten für die TAL einerseits 
und IP-BSA andererseits sind die Unterschiede hinsichtlich der relevanten Skalenerträge 
und Dichtevorteile sowie der daraus resultierenden Kosten pro Nutzer zu beachten. Die-
se liegen vor allem darin begründet, dass die Anfangsinvestitionen (z.B. für Kollokation 
und den dafür erforderlichen Netzausbau), die überwiegend versunkene Kosten darstel-
len, bei TAL-Nachfragern eine weitaus größere Rolle spielen als bei IP-BSA-
Nachfragern. Eines der Hauptprobleme besteht insofern darin, dass auch ein effizienter 

                                                 
18

 Vgl. z.B. den im Zeitablauf steigenden Anteil TAL-basierter DSL-Endkundenangebote der Wettbewerber bei gleich-
zeitigem Rückgang Resale-basierter DSL-Wettbewerber-Endkundenangebote. Jahresbericht 2008 der BNetzA, Dia-
gramm „DSL-Anschlüsse im Betrieb“, S. 71, Bonn, 2. April 2009.  
19 Vgl. hierzu ERG: „Report on Best Practices on Regulatory Regimes in Wholesale Unbundled Access and Bitstream 
Access“, ERG (07) 53, 2008, Ziffer 3.1. 
20 Vgl. hierzu ERG: „Report on Best Practices on Regulatory Regimes in Wholesale Unbundled Access and Bitstream 
Access“, ERG (07) 53, 2008, Ziffer 3.2. 
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TAL-Nachfrager typischerweise nicht in gleichem Maße von Skalen- und Dichteeffekten 
profitieren kann wie das ehemalige Monopolunternehmen. Dies bedeutet insbesondere, 
dass es dem marktbeherrschenden Unternehmen im Regelfall möglich ist, IP-BSA güns-
tiger anzubieten bzw. zu produzieren als seine Wettbewerber, wenn diese nicht bereit 
sind, Verluste in Kauf zu nehmen. 

Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, ist bei der Festlegung konsistenter Entgel-
te ein angemessenes Ausmaß von Größenvorteilen, das ein effizienter Netzbetreiber 
realistischerweise erreichen kann, zu berücksichtigen. Dabei sind die tatsächlichen 
Marktgegebenheiten wie etwa die DSL-Penetrationsrate bzw. -Kundenzahl sowie die 
Wettbewerbsintensität in die Überlegungen einzubeziehen. Hieraus ist schließlich der für 
einen bestimmten Entscheidungszeitraum unter Wirtschaftlichkeitsaspekten zugrunde zu 
legende Netzausbaugrad abzuleiten. 

Diese Ausführungen machen deutlich, dass es sich bei dieser Vorgehensweise um einen 
dynamischen Ansatz handelt, da die Konsistenzprüfung der Entgelte auch vom jeweili-
gen Stand der Marktentwicklung abhängig ist. 

Konkret folgt aus diesen Erwägungen, dass das Entgelt für IP-BSA mindestens dem 
TAL-Entgelt plus den inkrementellen Zusatzkosten der effizienten Bereitstellung von IP-
BSA entsprechen muss. Im Sinne des angesprochenen dynamischen Ansatzes ist im 
Zeitablauf immer wieder neu abzuschätzen, 

− wie sich die Kosten der relevanten Infrastrukturelemente bzw. Leistungsbestandtei-
le im Rahmen der technologischen Entwicklungen verändern,  

− welche economies of scale für einen effizienten Netzbetreiber unter Berücksichti-
gung der DSL-Penetration und des durchschnittlichen Marktanteils eines effizienten 
Wettbewerbers zugrunde zu legen sind sowie 

− wie sich vor diesem Hintergrund erwartungsgemäß der Netzausbau bzw. die Er-
schließung weiterer Anschlussbereiche entwickeln wird. 
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5.2 Angemessenes Verhältnis von Dienste- und Infrastrukturwettbewerb 

Mit Beschluss BK 3c-08-004 / E 04.03.2008 vom 13. Mai 2008 hat die Bundesnetzagen-
tur auf S. 50 ausgeführt, dass im Falle einer Kosten-Kosten-Schere „eine erhebliche 
Wettbewerbsbehinderung grundsätzlich dadurch entstehen [würde], dass ein Ge-
schäftsmodell, welches auf weitergehenden Netzinfrastrukturinvestitionen basiert, mit 
höheren Kosten verbunden wäre als das Geschäftsmodell eines Wettbewerbers, das ge-
ringere Investitionen erfordert. Eine solche Kosten-Kosten-Schere würde also vorausset-
zen, dass die Kosten des Vorleistungsproduktes IP-Bitstrom im Vergleich zu den Kosten 
anderer Vorleistungs- bzw. Wiederverkaufsprodukte der Antragstellerin [DTAG] so nied-
rig bzw. hoch sind, dass das Geschäftsmodell mit den jeweils höheren Netzinfrastruktur-
investitionen nicht mehr tragfähig wäre“. 

Diese Betrachtungsweise könnte als Ausdruck der oben skizzierten Ratio bzw. der ge-
setzlichen Zielvorgabe verstanden werden, Anreize für effiziente Investitionen zu setzen 
bzw. zu erhalten. Durch die gemäß § 27 Abs. 2 S. 2 TKG vorgesehene Prüfung, ob Ent-
geltregulierungsmaßnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu den Gesetzeszielen 
stehen, wird diesem Ansatz auch im Kontext des Konsistenzgebots Nachdruck verliehen. 

Konkret folgt hieraus, dass potenzielle Margendifferenzen zwischen den verschiedenen 
Geschäftsmodellen nur in eine Richtung als zulässig erachtet werden. Käme es nämlich 
zu negativen Margen, dürften Investitionsanreize verloren gehen. Entstehen hingegen 
positive Margen zugunsten der infrastrukturbasierten Anbieter, erscheinen diese in An-
betracht der mit den getätigten Investitionen verbundenen Unsicherheiten eher hinnehm-
bar. Allerdings ist sicherzustellen, dass ein chancengleicher Wettbewerb zwischen unter-
schiedlich ausgerichteten Geschäftsmodellen nicht beeinträchtigt und somit das Verhält-
nis zwischen Dienste- und Infrastrukturwettbewerb in einer angemessenen Balance 
gehalten wird. 

Die Gefahr etwaiger Ungleichgewichte bestünde im Falle ausgeprägter Margendifferen-
zen schon deshalb, weil unklar ist, wie sich Risikodifferenzen verschiedener Geschäfts-
modelle qualitativ und insbesondere quantitativ erfassen ließen. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die von infrastrukturbasierten Anbietern realisierbaren Margen und die zu tra-
genden Unsicherheiten aufgrund der bereits adressierten Abhängigkeit von Marktanteilen 
bzw. Dichtevorteilen stark variieren können. 
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Überdies dürfte eine wesentliche Unsicherheit infrastrukturbasierter Anbieter beispiels-
weise auch darin zu sehen sein, dass aufgrund dynamischer technologischer Entwick-
lungen ex ante schwer zu prognostizieren ist, über welchen Zeitraum eigene Infrastruk-
turinvestitionen zu amortisieren sind. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob dies auch in 
der Kalkulation für die Tätigkeit eines effizienten Wettbewerbers abzubilden ist. Soweit 
dies prinzipiell als sachgerecht erachtet wird, ist mit Blick auf die verschiedenen Unsi-
cherheiten jeweils zu prüfen, inwieweit eine Berücksichtigung etwa über die Festlegung 
konservativer Annahmen bzgl. bestimmter kostenrelevanter Parameter (z.B. hinsichtlich 
anzusetzender Abschreibungszeiträume) erfolgen sollte. 

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass einem infrastrukturbasierten Anbieter auch grö-
ßere Chancen im Wettbewerb zugute kommen, da er mehr eigene Wertschöpfung erbrin-
gen kann und vor allem über unterschiedliche Aktionsparameter (neben dem Preis z.B. 
auch Differenzierungsmöglichkeiten hinsichtlich der Qualität) und zudem über eine grö-
ßere Unabhängigkeit (wie z.B. Kontrolle über das Netz) verfügt. 

5.3 Weitere Aspekte konsistenter Entgeltregulierung 

5.3.1 Konsistenz zwischen bottom-up und auf Retail-minus-Basis kalkulierten Vorleis-
tungsentgelten 

Resale-Verpflichtungen sind auf Märkten mit beträchtlicher Marktmacht grundsätzlich 
sinnvoll zur Entwicklung des Dienstewettbewerbs. Sie sollten auferlegt werden, wenn sie 
als wesentlich für den Wettbewerb eingeschätzt werden. Immer dann, wenn Wiederver-
käufer Netzdienstleistungen zu sachgerechten Großhandelsrabatten auf die Endnutzer-
preise von Netzbetreibern einkaufen können, entwickelt sich ein volkswirtschaftlich opti-
males Wettbewerbsverhältnis zwischen (integrierten) Netzbetreibern und Diensteanbie-
tern. 

Grundsätzlich sind Retail-minus-Regulierung auf der einen und Bottom-up-Kosten-
regulierung auf der anderen Seite bei richtiger Anwendung, d.h. bei sachgerechter Be-
stimmung des Abschlags sowie der effizienten Kosten, insofern nicht nur miteinander 
kompatibel, sondern sie ergänzen sich sogar, indem angemessene Rahmenbedingungen 
für die Ausschöpfung von Effizienzpotenzialen und Wettbewerbsintensivierungen gesetzt 
werden. In diesem Sinne kann ein Nebeneinander beider Vorgehensweisen als konsi-
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stent und auch mit Blick auf die Erreichung der Regulierungsziele als zweckmäßig ange-
sehen werden. 

Potenziell in den Markt eintretende Unternehmen haben auf diese Weise die Möglichkeit, 
die effizienteste Form des Marktzutritts zu wählen. In den Bereichen, in denen der Auf-
bau einer eigenen Infrastruktur sinnvoll ist, wird dies auch weiterhin erfolgen. Dies ist 
insbesondere darin begründet, dass eine eigene Infrastruktur bessere Möglichkeiten für 
die eigene Produkt- und Servicegestaltung schafft. 

Nach § 21 Abs. 2 Nr. 3 TKG kann die Bundesnetzagentur Betreibern öffentlicher Tele-

kommunikationsnetze, die über beträchtliche Marktmacht verfügen, unter Beachtung des 

§ 21 Abs. 1 TKG auferlegen, Zugang zu bestimmten vom Betreiber angebotenen Diens-

ten, wie sie Endnutzern angeboten werden, zu Großhandelsbedingungen zu gewähren, 

um Dritten den Weitervertrieb im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu ermögli-

chen.  

Nach § 30 Abs. 1 S. 1 TKG hat die Bundesnetzagentur zum einen zu prüfen, ob sie für 
die Erreichung der Regulierungsziele nach § 2 Abs. 2 TKG die Auferlegung der Entgelt-
regulierung für angemessen hält und zum anderen, wenn die erste Frage bejaht wird, ob 
sie die Anordnung der nachträglichen Entgeltregulierung oder die Auferlegung der Ge-
nehmigungspflicht für angemessen hält. Für den Fall der Auferlegung der Genehmi-
gungspflicht ist der Resale-spezifische Entgeltmaßstab in § 30 Abs. 5 TKG geregelt. 
Hiernach ergeben sich 

„Entgelte eines Betreibers eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes, der über 

beträchtliche Marktmacht verfügt, für Zugangsleistungen zu bestimmten von ihm an-

gebotenen Diensten zu Großhandelsbedingungen, die Dritten den Weitervertrieb im 

eigenen Namen und auf eigene Rechnung ermöglichen sollen, […] abweichend von 

§ 31 Abs. 1 aus einem Abschlag auf den Endnutzerpreis, der einem effizienten An-

bieter von Telekommunikationsdiensten die Erzielung einer angemessenen Verzin-

sung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt ermöglicht. Das Entgelt 

entspricht dabei mindestens den KeL.“ 

Falls die Bundesnetzagentur die nachträgliche Entgeltregulierung für angemessen hält, 
richtet sich die Regulierung nach § 38 TKG. Im Rahmen der nachträglichen Regulierung 
von Entgelten wird die Vereinbarkeit von Entgelten mit den Maßstäben des § 28 TKG 
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geprüft. In diesem Fall kommt insofern nicht der in § 30 Abs. 5 TKG geregelte Resale-
spezifische Entgeltmaßstab zur Anwendung. 

Im Falle der Auferlegung der Genehmigungspflicht sind bei der Festlegung von Resale-
Entgelten die folgenden Aspekte näher zu untersuchen: 

− Charakterisierung eines effizienten Anbieters von Telekommunikationsdiensten 

Nach § 30 Abs. 5 S. 1 TKG ist der Abschlag so zu bestimmen, dass einem effizien-
ten Anbieter von Telekommunikationsdiensten die Erzielung einer angemessenen 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglicht wird. Die Möglichkeit einer ange-
messenen Kapitalverzinsung bezieht sich folglich nicht auf jeden Nachfrager einer 
Leistung, sondern nur auf einen effizienten Nachfrager. Hierbei ist grundsätzlich 
keine Beurteilung einzelner Unternehmen hinsichtlich des von ihnen erreichten Ef-
fizienzgrades, sondern lediglich eine abstrakte Einschätzung über effizientes Ver-
halten vorzunehmen.  

Bei der Bestimmung des effizienten Anbieters stellt sich insbesondere die Frage, 
ob als effizienter Anbieter ein Unternehmen betrachtet wird, das Endkundenproduk-
te ausschließlich auf Basis des Vorleistungsproduktes Resale vermarktet oder ob 
ein Unternehmen betrachtet wird, das Endkundenprodukte auf Basis verschiedener 
Vorleistungsprodukte (z.B. entbündelter Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung, 
Bitstrom, Anschluss-Resale) vermarktet. Insofern ist zu fragen, ob es erforderlich 
ist, dass die Erzielung einer angemessenen Kapitalverzinsung für ein Unterneh-
men, dessen Geschäftsmodell ausschließlich auf Resale basiert, möglich ist, oder 
ob es ausreichend ist, wenn eine angemessene Kapitalverzinsung auf Basis ver-
schiedener Vorleistungen erreicht wird. Diese Frage ist jeweils für den konkreten 
Einzelfall in Abhängigkeit von den Geschäftsmodellen der effizienten Wettbewerber 
zu klären. Wenn zu erwarten ist, dass effiziente Wettbewerber ihre Endkundenpro-
dukte nicht ausschließlich auf Basis des Vorleistungsproduktes Resale vermarkten, 
ist es ausreichend, wenn eine angemessene Kapitalverzinsung auf Basis verschie-
dener Vorleistungen erreicht wird. 

− Bestimmung des zu betrachtenden Endnutzermarktes 

Darüber hinaus ist für die Abschlagsbestimmung von zentraler Bedeutung, wie der 
Endnutzermarkt definiert wird. Es spricht vieles dafür, die Bestimmung des zu be-
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trachtenden Endnutzermarktes an die Auslegung des Endnutzermarktes im Rah-
men der Preis-Kosten-Scheren-Prüfung gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG

21
 anzuleh-

nen, da dieser Passus in beiden Normen identisch formuliert ist (…„die Erzielung 
einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzer-
markt“ [ermöglicht]). Die Bestimmung des relevanten Endnutzermarktes kann nicht 
pauschal, sondern nur unter Berücksichtigung der tatsächlichen aktuellen Wettbe-
werbsverhältnisse vorgenommen werden. Da einem effizienten Wettbewerber von 
Telekommunikationsdiensten die Erzielung einer angemessenen Verzinsung des 
eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu ermöglichen ist, ist der relevante 
Endnutzermarkt im Wesentlichen nach den relevanten Geschäftsmodellen effizien-
ter Wettbewerber zu bestimmen. Im konkreten Einzelfall ist ein einzelnes Entgelt, 
gegebenenfalls aber auch eine Kombination von Tarifen zu betrachten.  

− Abschlagsbestimmung 

Der Abschlag soll so bemessen sein, dass er einem effizienten Anbieter von Tele-
kommunikationsdiensten die Erzielung einer angemessenen Verzinsung des ein-
gesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt ermöglicht. Der Abschlag ergibt sich 
aus den vermeidbaren Kosten.  

− Untergrenze Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 

§ 30 Abs. 5 S. 2 TKG („Das Entgelt entspricht dabei mindestens den KeL“) legt ei-
ne Untergrenze des nach § 30 Abs. 5 S. 1 TKG bestimmten Entgeltes fest. Dies 
sind die KeL der Vorleistungen des marktmächtigen Unternehmens. Bereits aus 
dem Konsistenzgebot folgt, dass der Abschlag nicht so hoch sein kann, dass der 
Resale-Preis die KeL unterschreitet. § 30 Abs. 5 S. 2 TKG dient dem Schutz des 
Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht sowie der Wettbewerber mit eigener 
Infrastruktur. Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die nicht ausschließlich auf den 
Wiederverkauf von Leistungen des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht 
beschränkt sind, sondern ausgehend von anderen Zugangsleistungen nach 
§ 21 TKG im Zusammenspiel mit eigener Infrastruktur Telekommunikationsleistun-
gen anbieten, müssen für die Zugangsleistungen nach § 21 TKG an das Unter-
nehmen mit beträchtlicher Marktmacht jeweils zumindest Entgelte zahlen, die dem 
Maßstab der KeL entsprechen. Könnten Reseller ein Gesamtprodukt zu einem 

                                                 
21

 Vgl. Hinweise zu Preis-Kosten-Scheren i.S.d. § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG, Kapitel 4, veröffentlicht als Mitteilung 940 im 
Amtsblatt 22 vom 14.November 2007 sowie auf der Website der Bundesnetzagentur, s. Fußnote 9. 
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Preis beim Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht einkaufen, der unterhalb 
der KeL läge, so würden die Wettbewerber mit eigener Infrastruktur gegenüber den 
Resellern benachteiligt. 

Nach § 30 Abs. 5 S. 2 TKG sind die KeL für die beim Unternehmen mit beträchtli-
cher Marktmacht verbliebene Wertschöpfung zu ermitteln. Wenn das nach § 30 
Abs. 5 Nr. 1 TKG ermittelte Entgelt unterhalb der KeL liegen sollte, ist dies zu-
nächst eine Frage des Endkundenentgeltniveaus, da die Endkundenentgelte –
 damit dieser Fall eintritt – ebenfalls unterhalb der KeL liegen müssten. 

Die Frage des effizienten Anbieters von Telekommunikationsdiensten und die Frage der 
Definition des relevanten Endkundenmarktes stellen sich in ähnlicher Form im Rahmen 
einer Missbrauchsprüfung nach den Maßstäben des § 28 TKG, die im Falle einer Anord-
nung der nachträglichen Regulierung von Resale-Entgelten anwendbar wäre (siehe hier-
zu auch Abschnitt 4.1.1). Prüfungen zur Sicherstellung einer angemessenen Verzinsung 
bei Resale-Entgelten nach § 30 Abs. 5 TKG einerseits und § 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG ande-
rerseits sollten – soweit wie möglich – analog durchgeführt werden, um etwaige Inkon-
sistenzen zu vermeiden. 

Gleichwohl ist aufgrund des grundlegend anderen Ansatzes nicht auszuschließen, dass 
Vorleistungen nach Retail-Minus-Kalkulation höher bepreist sind als im Rahmen einer 
KeL-basierten Bottom-up-Kalkulation. Dieser Effekt dürfte insbesondere dann auftreten, 
wenn Endkundenentgelte oberhalb eines kostenorientierten Niveaus liegen. Dies wieder-
um kann dazu führen, dass Unternehmen ausschließlich auf der Basis von Resale nicht 
in jedem Fall in der Lage sein werden, Angebote zu den gleichen Konditionen zu offerie-
ren wie infrastrukturbasierte Wettbewerber. Inwieweit dies jeweils durch Vorteile im Hin-
blick auf eine flächendeckende Verfügbarkeit bestimmter Resale-Produkte und einen 
- ceteris paribus - geringeren Kapitaleinsatz (über-)kompensiert würde, kann an dieser 
Stelle nicht pauschal beantwortet werden, sondern ist vielmehr von verschiedenen Fakto-
ren, wie z.B. der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, den technischen Rah-
menbedingungen und den Marktverhältnissen abhängig. 

5.3.2 Konsistenz zwischen ex ante und ex post regulierten Vorleistungsentgelten 

Während – wie in Kapitel 3 dargelegt - im Rahmen der Ex-ante-Regulierung Entgelte 
nach dem KeL-Maßstab zu bestimmen sind, wird die Entgelthöhe bei der nachträglichen 
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Entgeltregulierung nach oben durch den weicheren Maßstab des § 28 Abs. 1 Nr. 1 TKG 
begrenzt. Danach liegt ein Missbrauch vor, wenn das betroffene Unternehmen Entgelte 
fordert, die nur aufgrund seiner beträchtlichen Marktmacht auf dem jeweiligen Markt 
durchsetzbar sind. Das Gesetz bestimmt nicht näher, wann Entgelte nur aufgrund der be-
trächtlichen Marktmacht durchsetzbar sind. Nach allgemeinen kartellrechtlichen Kriterien 
kommt es darauf an, ob das Entgelt auf der Grundlage der marktbeherrschenden Stel-
lung zustande kommt und höher ist, als es sich bei wirksamem Wettbewerb mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ergeben würde. Nach Rechtsprechung des VG Köln stellt der von der 
Bundesnetzagentur ermittelte Vergleichspreis allerdings noch nicht die Missbrauchs-
grenze dar. Denn da der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ein Unwertur-
teil enthält, bedarf es eines erheblichen Abstandes zwischen dem Vergleichspreis und 
den zu beurteilenden Entgelten. Erst der um diesen Erheblichkeitszuschlag erhöhte Ver-
gleichsmarktpreis bildet die Missbrauchsschwelle.

22
  

Darüber hinaus unterscheiden sich auch die (im Regelfall) anzuwendenden Methoden. 
Denn im Gegensatz zur (Ex-ante-)Entgeltgenehmigung, die sich zunächst auf die der 
Bundesnetzagentur vorliegenden Kostenunterlagen stützt, ist der wettbewerbsanaloge 
Preis im Rahmen der Ex-post-Regulierung vorrangig anhand einer Vergleichsmarktbe-
trachtung zu ermitteln. Anders als bei der Bestimmung der KeL ist für § 28 Abs. 1 
Nr. 1 TKG von dem im Rahmen der Vergleichsmarktbetrachtung ermittelten höchsten 
unverzerrten Wettbewerbspreis auszugehen.

23
 

Daraus folgt, dass ein Nebeneinander von ex ante und ex post regulierten Vorleistungs-
entgelten zu Konsistenzproblemen führen kann. Diese Problematik dürfte umso deutli-
cher werden, je enger das Verhältnis der betroffenen Vorleistungsprodukte (unter 
Zugrundelegung einer langfristigen Perspektive) ist. Wenn etwa das Entgelt eines mit 
weniger eigener Infrastruktur verbundenen Vorleistungsproduktes nach weicheren Maß-
stäben reguliert wird als das Entgelt eines Vorleistungsproduktes, das nur von Nachfra-
gern mit umfangreicherer eigener Infrastruktur in Anspruch genommen werden kann, 
können hieraus Wettbewerbsverzerrungen resultieren, die allerdings unter bestimmten 
Voraussetzungen mit Blick auf einen ggf. bestehenden Trade-off zwischen statischer und 
dynamischer Effizienz als gerechtfertigt anzusehen sind. 

Diese Überlegungen deuten darauf hin, dass - insbesondere in einer Phase des techno-
logischen Wandels und einer damit einhergehenden Transformation bzw. Weiterentwick-

                                                 
22

 Vgl. Urteil des VG Köln 1 K 8432/04 vom 15. September 2005, Rdnr. 2.4.6.3.2 
23

 Vgl. Urteil des VG Köln 1 K 8432/04 vom 15. September 2005, Rdnr. 2.4.6.3.1 
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lung der Telekommunikationsnetze - bei der Festlegung des Entgeltregulierungsmaßsta-
bes Abwägungsentscheidungen vorzunehmen sind, im Zuge derer es gilt, nicht unbe-
dingt die maximale Konsistenz, sondern die im Hinblick auf eine bestmögliche Realisie-
rung der Regulierungsziele optimale Konsistenz zu gewährleisten. 

5.3.3 Konsistenz zwischen regulierten und nicht regulierten Vorleistungsprodukten 

Nach § 27 Abs. 2 S. 1 TKG hat die Bundesnetzagentur „darauf zu achten, dass Entgelt-
regulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abgestimmt sind (Konsistenz-
gebot).“ Diese Formulierung legt zunächst den Schluss nahe, dass eine Einbeziehung 
nicht regulierter Leistungen hiernach nicht vorgesehen ist. 

Dieser engen Auslegung ist jedoch entgegenzuhalten, dass schon der Begriff der Konsis-
tenz sowie die sich daran anknüpfende Bezugnahme auf ein angemessenes Verhältnis 
zu den Regulierungszielen eher darauf hindeuten, dass hier ein weiterer Fokus angezeigt 
ist. Hierfür spricht insbesondere auch ein Analogieschluss aus der Preis-Kosten-
Scheren-Prüfsystematik, der sich sachlogisch auf die Frage der Kosten-Kosten-Scheren-
Prüfung übertragen lässt. 

So ist in Abschnitt 4.1.3 dargelegt worden, dass es für die Durchführung eines Preis-
Kosten-Scheren-Tests ausreicht, wenn das Vorleistungsprodukt der Regulierung unter-
liegt. Für das zu betrachtende Endnutzerentgelt ist die Feststellung einer marktbeherr-
schenden Stellung bzw. der Regulierungsbedürftigkeit hingegen nicht erforderlich. Dies 
ergibt sich sowohl aus dem Wortlaut als auch aus dem Sinnzusammenhang. Überdies 
entspricht diese Haltung auch der wettbewerbsrechtlichen Praxis, wie sie sich u.a. in der 
Entscheidung der Europäischen Kommission vom 2. Juli 2007 zur Anwendung einer 
Preis-Kosten-Schere durch Telefónica widerspiegelt.

24
 

In Analogie hierzu erscheint es sachgerecht, dass für die Durchführung von Kosten-
Kosten-Scheren-Tests die Feststellung der Regulierungsbedürftigkeit auf einem der be-
troffenen Vorleistungsmärkte ausreicht, um von diesem ausgehend zu prüfen, ob auch 
die Relationen zu anderen Vorleistungsprodukten des marktbeherrschenden Betreibers 
so geartet sind, dass es nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt. Denn soweit ein re-
guliertes Entgelt diesen Anforderungen nicht gerecht wird, ist davon auszugehen, dass 

                                                 
24 Entscheidung der Kommission vom 2. Juli 2007 betreffend ein Verfahren nach Artikel 82 EG-Vertrag (Sache 
COMP/38.784 – Wanadoo España/Telefónica), Tz. 6. 
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es durch dieses Entgelt – im Zusammenspiel mit alternativen Vorleistungen – zu erhebli-
chen Wettbewerbsbehinderungen oder sachlich ungerechtfertigter Diskriminierung kom-
men kann, die dann auch nach § 28 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 TKG als missbräuchlich zu charak-
terisieren wären. 

In ähnlicher Weise wie ein Vorleistungsentgelt – selbst, wenn es für sich betrachtet nicht 
zu beanstanden wäre – allein aufgrund einer wettbewerbsbehindernden Relation zu ent-
sprechenden Endkundenentgelten als missbräuchlich eingestuft werden kann, ist es er-
forderlich, einen Missbrauch auch dann identifizieren zu können, wenn unregulierte Vor-
leistungsentgelte gegenüber einem regulierten Vorleistungsentgelt wettbewerbsverzer-
rende Margen aufweisen. Andernfalls bestünde nämlich die Gefahr, dass die vom Ge-
setzgeber vorgesehene effektive Regulierung wesentlicher Zugangsleistungen durch ei-
ne wettbewerbsverzerrende bzw. diskriminierende Preissetzung durch das regulierte Un-
ternehmen alternativer - zumindest partiell als substituierbar anzusehender - Vorleistun-
gen konterkariert und letztlich unterlaufen werden könnte. 

Für ein weiteres Verständnis des Konsistenzgebotes spricht im Übrigen auch die Geset-
zesbegründung zu § 25 Abs. 2 TKG-E, die explizit darauf hinweist, dass hierdurch „Wett-
bewerbsverzerrungen etwa durch das Auftreten von Preis-Kosten-Scheren vermieden 
werden“ sollen. Da es jedoch – wie dargelegt – für die Durchführung von Preis-Kosten-
Scheren-Tests gerade nicht darauf ankommt, dass die Entgelte sowohl der betroffenen 
Vorleistung(en) als auch der entsprechenden Endkundenangebote der Regulierung un-
terliegen, sondern es lediglich auf die Regulierungsbedürftigkeit des Vorleistungsmarktes 
ankommt, wird durch die Nennung dieses Beispiels deutlich, dass auch bei der Formulie-
rung des Gesetzestextes keine strikte Beschränkung auf solche Konstellationen vorge-
sehen war, in denen es ausschließlich auf das Verhältnis regulierter Entgelte zueinander 
ankommt. 

Während insoweit die Befugnis zur Durchführung von Konsistenz- bzw. Kosten-Kosten-
Scheren-Prüfungen unabhängig von der Regulierung sämtlicher in die Betrachtung ein-
bezogener Vorleistungen als gegeben anzunehmen ist, bleibt jedoch die Frage zu klären, 
welche Konsequenzen aus einer festgestellten Kosten-Kosten-Schere bei fehlender 
Marktbeherrschung bzw. Regulierung(sbedürftigkeit) auf einem oder mehreren der be-
troffenen Vorleistungsmärkte zu ziehen sind. Überlegungen hierzu werden nachfolgend 
in Abschnitt 5.3.4 angestellt. 
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5.3.4 Ansätze zur Beseitigung identifizierter Konsistenzprobleme 

Während es im Verhältnis verschiedener ex ante (nach dem KeL-Maßstab) regulierter 
Vorleistungsentgelte unter Berücksichtigung der obigen Maßgaben im Regelfall zu ver-
gleichsweise geringen Konsistenzproblemen kommen dürfte, stellt sich beim Auftreten 
von Inkonsistenzen zwischen regulierten und unregulierten Entgelten die Frage, wie die-
se aufzulösen sind. Denn ungeachtet der in Abschnitt 5.3.3 dargelegten Überlegungen 
zum Erfordernis von Kosten-Kosten-Scheren-Prüfungen unter Einbeziehung auch unre-
gulierter Leistungen, ist ein unmittelbarer regulatorischer Zugriff auf diese nicht gegeben. 

Beispielhaft kann die Problematik mit Blick auf breitbandige Anschluss- und Verbin-
dungsleistungen verdeutlicht werden. Hier stehen den regulierten Vorleistungsprodukten 
„Zugang zur entbündelten TAL“, „IP-Bitstrom-Zugang“ und „T-DSL-ZISP“ nicht regulierte 
Vorleistungsprodukte wie Wholesale DSL (Anschlussresale), „ISP Gate“ und „Online 
Connect“ (beides Zuführungsprodukte) gegenüber. So könnte etwa eine Absenkung des 
Preises für die Leistung OC durch das marktbeherrschende Unternehmen und mithin ei-
ne Verringerung des Abstands zum KeL-basiert ermittelten Entgelt für T-DSL-ZISP ge-
eignet sein, ZISP-Nachfrager zu diskriminieren bzw. in ihren Wettbewerbsmöglichkeiten 
(erheblich) zu beeinträchtigen. 

Würde es der Bundesnetzagentur in einem solchen Fall nicht möglich sein, auf der Basis 
des zu regulierenden Entgeltes konsistente Abstände zwischen den regulierten und nicht 
regulierten Produkten herzustellen, fehlte ihr gleichermaßen die Handhabe, ein gemäß 
§ 28 Abs. 1 Nr. 2 u. 3 TKG nicht wettbewerbsbehinderndes bzw. nicht diskriminierendes 
Entgelt anzuordnen. 

Die Gewährleistung konsistenter Margen zwischen regulierten und unregulierten Vorleis-
tungsprodukten bei Eingriffsmöglichkeit auf nur einer Seite wirft insofern allerdings erheb-
liche Fragen auf, da die im Rahmen entsprechender Regulierungsverfahren zur Verfü-
gung stehenden Optionen unter ökonomischen Gesichtspunkten höchst unbefriedigend 
erscheinen; denn 

− entweder müsste das Entgelt für die regulierte Vorleistung abweichend von den 
KeL festgelegt werden, was zum einen (insbesondere bei Überhöhungen, aber 
nach der Gesetzesbegründung auch bei Unterschreitung der KeL) rechtlich nicht 
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zulässig sein dürfte,
25

 zum anderen aber auch ökonomisch nicht sachgerecht wäre, 
weil es infolge verzerrter Preissignale zu Ineffizienzen bzw. Fehlallokationen insbe-
sondere auch bei der Investitionstätigkeit und bei Unterschreitungen der KeL zu 
Beeinträchtigungen des infrastrukturbasierten Wettbewerbs sowie derjenigen 
Diensteanbieter käme, die nicht von diesem kostenunterdeckenden Vorleistungs-
produkt profitieren könnten; 

− oder die Genehmigung des Entgelts müsste nach § 35 Abbs. 3 TKG aufgrund der 
Nichteinhaltung der Anforderungen des Maßstabs von § 28 TKG und vorliegender 
Inkonsistenzen versagt werden. Daraufhin käme de facto ein Preis von 0 € zur An-
wendung bis das marktbeherrschende Unternehmen „freiwillig“ die Konsistenz wie-
der herstellen würde; diese Option wäre jedoch insbesondere in solchen Fällen kri-
tisch zu sehen, in denen das marktbeherrschende Unternehmen kein Interesse an 
einer Beseitigung der Inkonsistenz hat, etwa weil den daraus resultierenden Min-
dereinnahmen die Chance auf Verdrängung alternativer Infrastrukturanbieter ge-
genüber stehen könnte. In diesen Fällen würde sich schließlich die Frage stellen, 
ob die Beseitigung einer Inkonsistenz nicht unmittelbar durch eine neue Wettbe-
werbsbehinderung „erkauft“ würde.  

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass eine Vorleistungsentgeltgenehmigung unter 
KeL oder das Absehen von einer Genehmigung zu enormen wettbewerblichen Verzer-
rungen führen kann, sodass ein solches Vorgehen regelmäßig kaum in Betracht zu zie-
hen sein dürfte. Daraus folgt, dass die Sicherstellung einer konsistenten Entgeltregulie-
rung in diesen Fällen ggf. die Durchführung des 3-Kriterien-Tests zur Feststellung der 
Regulierungsbedürftigkeit des bislang nicht der Regulierung unterfallenden Marktes er-
fordert. Des Weiteren käme die Anwendung einer Vorteilsabschöpfung durch die Bun-
desnetzagentur (§ 43 Abs. 1 TKG) in Frage. Andernfalls müsste die erforderliche Konsis-
tenz auf wettbewerbsrechtlicher Basis sichergestellt werden. 

5.3.5 Zeitliche Konsistenz bei alternativen Vorleistungsprodukten 

Die zeitliche Abstimmung von Entgeltregulierungsmaßnahmen deutet auf eine zeitliche 
Koordinierung der zu treffenden Maßnahmen hin. In diesem Zusammenhang kommt eine 
Abstimmung der Laufzeiten von Entgeltgenehmigungen in Ex-ante-Verfahren in Betracht, 

                                                 
25

 In der Gesetzesbegründung zu § 29 TKG-E heißt es: „Eine regulatorische Festsetzung von kostenunterdeckenden 
Preisen gegen den Willen des Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht ist dagegen nicht zulässig.“ 
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welche die Bundesnetzagentur durch entsprechende Festlegung in der Genehmigung 
beeinflussen kann. Dies müsste analog für die Koordinierung von Entgeltentscheidungen 
im Ex-post-Verfahren gelten. 

Es besteht jedoch die Problematik, dass sowohl im Ex-ante- als auch im Ex-post-
Verfahren die Entgelte einer Vielzahl von Vorleistungen (und Endnutzerleistungen) auf 
verschiedenen Märkten und bei unterschiedlichen Geschäftsmodellen in Betracht kom-
men. Entsprechende Antragseinreichungen lassen sich ebenso wenig vorhersehen wie 
das Bekanntwerden von Tatsachen, die einen Missbrauchsverdacht begründen. 
Daneben tritt der rechtliche Aspekt, dass die Bundesnetzagentur nach Antragseinrei-
chung oder auch bei Einleitung eines Verfahrens von Amts wegen an unterschiedliche 
und - gerade in Ex-post-Verfahren - teils sehr kurze gesetzliche Fristen (wie z.B. „inner-
halb von zwei Wochen nach Zugang“) gebunden ist. Eine zeitliche Koordinierung ist folg-
lich nur dann möglich, sofern dies aufgrund der Anträge des zu regulierenden Unterneh-
mens und der im Vorhinein determinierten Entscheidungsfristen überhaupt in Frage 
kommt. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass eine Koordinierung etwa in dem Sinne, 
dass die Genehmigung sämtlicher zentraler Vorleistungen synchronisiert würde, auf-
grund begrenzter Kapazitäten auf Seiten des Regulierers nicht zuletzt auch an Praktika-
bilitätserwägungen scheitern würde. Hinzu kommt, dass die Parallelität der in verschie-
denen Verfahren vorzulegenden (Kosten-)Unterlagen wohl auch auf Seiten der betroffe-
nen Unternehmen zu erheblichen Schwierigkeiten führen würde. 

Ein weiteres Problem der zeitlichen Konsistenz resultiert aus der Inkongruenz zwischen 
den Fristen für die Entgeltfestsetzung und der wirtschaftlichen und technischen Lebens-
dauer der Telekommunikationsinfrastruktur. Entgeltfestsetzungen beziehen sich bislang 
in der Regel auf einen Zeitraum von ca. zwei Jahren, während die wirtschaftliche Le-
bensdauer für die benötigte Infrastruktur zugrunde liegenden Investitionen auf einen 
deutlich längeren Zeitraum geschätzt wird, in dem folglich mehrere Entgeltregulierungs-
entscheidungen getroffen werden. Die zu bewertende Infrastruktur geht ferner im Allge-
meinen nicht auf eine zu einem bestimmten Zeitpunkt getätigte Investition zurück, son-
dern basiert vielmehr auf einer Vielzahl von Investitionen unterschiedlicher Art, die zu un-
terschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt wurden. In Abhängigkeit von dem konkreten In-
vestitionszeitpunkt wurden diese Investitionen zu differierenden Marktkonditionen finan-
ziert. Es erscheint hierbei nicht praktikabel, die tatsächlichen historischen Investitions- 
und Finanzierungsverläufe nachzuzeichnen. Die Bundesnetzagentur bezieht den Begriff 
der Effizienz der Leistungsbereitstellung bei der Ex-ante-Regulierung jeweils auf den 
Zeitpunkt der gerade anstehenden Regulierungsentscheidung und legt die zu diesem 
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Zeitpunkt relevanten Wiederbeschaffungspreise, Kapitalmarktbedingungen und Techni-
ken der Leistungserstellung zukunftsgerichtet zugrunde. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die Behörde der zeitlichen Komponente auch 
dadurch Rechnung trägt, dass Entgeltgenehmigungszeiträume gezielt auf die jeweiligen 
marktlichen, rechtlichen oder technologischen Rahmenbedingungen abgestimmt werden 
können. So werden etwa in Bereichen mit relativ geringen Veränderungen tendenziell 
längere Genehmigungsdauern Anwendung finden, in Bereichen mit größeren Verände-
rungen oder größerem Abstimmungsbedarf mit alternativen Vorleistungsprodukten hin-
gegen tendenziell kürzere. Gleichwohl dürfen Änderungen der Genehmigungsfristen 
nicht zu unangemessenen Planungsunsicherheiten für die betroffenen Marktakteure füh-
ren, die grundsätzlich ein hohes Interesse an der Vorhersehbarkeit regulatorischer Rah-
menbedingungen haben. Die Vorhersehbarkeit regulatorischen Handelns kann durch die 
Veröffentlichung entsprechender „Leitlinien“, „Eckpunkte“ oder auch Verwaltungsvor-
schriften erhöht bzw. sichergestellt werden. 

Im Übrigen wird im Hinblick auf die Konsistenz von Entscheidungen im Zeitverlauf auf die 
Ausführungen in Abschnitt 4.2 verwiesen. 

6. Konsistente Entgeltregulierung unter Bedingungen des technologischen Wandels 

Wie in Abschnitt 2.1 bereits dargelegt, zielt das Konsistenzgebot darauf ab, „dass Ent-
geltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit aufeinander abgestimmt sind“, und dass 
Investitionsentscheidungen und – damit verbunden – die Wahl von Geschäftsmodellen 
einem ökonomischen Rationalitätskalkül unterliegen. Diese Herausforderung manifestiert 
sich insbesondere dann, wenn technologische Veränderungen stattfinden, die neue und 
ggf. auch mehr Geschäftsmodelle ermöglichen, und Unternehmen miteinander konkurrie-
ren, die in unterschiedlichem Ausmaß in eigene Infrastruktur investiert haben. Mit der 
Umstellung herkömmlicher leitungsvermittelter Netze in Richtung paketvermittelter Netze 
auf Basis des IP-Protokolls findet derzeit ein signifikanter technologischer Verände-
rungsprozess statt, der sowohl die Anschlussnetze (Next Generation Access Networks, 
NGA), als auch die Kernnetze (Next Generation Networks, NGN) betrifft. Die aus dem 
technologischen Wandel resultierenden Fragestellungen lassen sich insofern als beson-
dere Ausprägung der zeitlichen Konsistenz klassifizieren

 
(vgl. Abschnitt 2.1.3). 
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Da der technologische Wandel noch im Gange ist, ist noch offen, welche Geschäftsmo-
delle sich letztlich am Markt durchsetzen werden. Damit wird die Gewährleistung von 
Konsistenz unter Bedingungen technologischen Wandels zu einer besonderen Heraus-
forderung. Entgeltregulierungsmaßnahmen sollten in dem Sinne zukunftsoffen sein, dass 
sie heute noch nicht existierende, aber potenziell effiziente Geschäftsmodelle ermögli-
chen und somit Marktzutritte nicht regulatorisch verzerrt werden. 

Durch die netzstrukturellen Veränderungen können einerseits neue Geschäftsmodelle 
entstehen, die andere als die heutigen Vorleistungsprodukte erfordern. Andererseits 
können aber auch bisherige Geschäftsmodelle obsolet werden. Dies kann etwa das Mo-
dell der entbündelten Teilnehmeranschlussleitung (am HVt) betreffen, wenn im Zuge der 
NGA-Migration Glasfaserinfrastrukturen näher in Richtung des Kunden verlegt werden 
und damit der Zugang zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung am HVt in diesen 
Regionen nicht mehr möglich sein wird. Im Bereich der Kernnetze geht es v.a. um die 
Frage, wie ein tragfähiges Zusammenschaltungssystem für zukünftige IP-basierte Netze 
aussehen und wie der Übergang dorthin ausgestaltet werden kann. Insgesamt ist zu er-
warten, dass die Herstellung von Konsistenz unter den Bedingungen des technologi-
schen Wandels tendenziell komplexer, weil mehrdimensionaler werden dürfte (vgl. auch 
Eckpunkte über die regulatorischen Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung mo-
derner Telekommunikationsnetze und die Schaffung einer leistungsfähigen Breitbandinf-
rastruktur). 

6.1 Next Generation Access Networks (NGA) 

6.1.1 Änderungen bei Geschäftsmodellen und Vorleistungsprodukten und ihre Implika-
tionen 

Die Migration zu Anschlussnetzen der nächsten Generation (NGA) zielt insbesondere 
darauf ab, höhere Bandbreiten als mit heutigen Anschlusstechnologien zu realisieren. 
Um dies zu ermöglichen, wird Glasfaser tendenziell weiter in Richtung Endkunden ver-
legt. So hat die Deutsche Telekom in 51 Städten ein VDSL-Netz errichtet. Einige Wett-
berber gehen noch einen Schritt weiter und errichten in städtischen Ballungsgebieten, 
wie z.B. in Köln oder München, Glasfasernetze bis zum Gebäude (Fibre to the Building, 
FTTB). Ferner errichten auch einige Stadtwerke in ländlichen Gebieten Glasfaseran-
schlussnetze. 
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Die mit der Migration zu NGA einhergehenden technologischen Veränderungen implizie-
ren, dass neue Geschäftsmodelle entstehen bzw. alte Geschäftsmodelle ggf. obsolet 
werden. Durch die NGA Migration kann zukünftig die Zahl der Vorleistungsprodukte mit 
unterschiedlichen Zugangspunkten entlang der Wertschöpfungskette steigen. Dies gilt 
etwa für den entbündelten Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung. Neben dem Zugang 
am HVt besteht bereits heute die Möglichkeit des TAL-Zugangs am KVz. Wenn zukünftig 
Glasfaser weiter in Richtung Endkunde verlegt wird, kann es auch für die Anschlussvari-
anten Fibre to the Building (FTTB) und Fibre to the Home (FTTH) entsprechende Varian-
ten der Teilnehmeranschlussleitung geben.

26
 Als komplementäre Vorleistungen sind für 

FTTB und FTTH ggf. der Leerrohrzugang sowie der Zugang zur In-house Verkabelung 
erforderlich. 

Die unterschiedlichen TAL-Varianten unterscheiden sich durch ihre Länge, die Lage des 
Zugangspunktes entlang der Wertschöpfungskette sowie die Verwendung von Kupfer 
bzw. Glasfaser. Entsprechend der Länge der TAL verändert sich auch die Größe des 
Konzentratornetzes bzw. seine Ausdehnung in Richtung Endkunden. So impliziert eine 
kürzere Teilnehmeranschlussleitung ein entsprechend größeres, d.h. weiter in Richtung 
Kunden reichendes, Konzentratornetz.  

Veränderungen können sich auch beim Bitstromzugang ergeben. So kann neben dem 
existierenden Bitstromprodukt mit 73 Zugangspunkten im NGA-Kontext auch ein Bit-
stromprodukt mit Zugang auf der ersten Aggregationsebene relevant werden, ggf. an den 
Standorten heutiger HVts. Dies gilt, wenn im Zuge eines weiteren Glasfaserausbaus 
Richtung Endkunden die aktive Technik in die KVz verlagert würde und damit für die 
Wettbewerber die bisherige Möglichkeit der Nutzung der entbündelten TAL am HVt ent-
fallen und eine Veränderung des eigenen Geschäftsmodells erzwingen würde. Sofern ein 
Ausbau der eigenen Infrastruktur Richtung Endkunden aufgrund von Skalennachteilen 
keine wirtschaftlich tragfähige Handlungsoption darstellt, könnte ein solches Bitstromzu-
gangsprodukt auf der ersten Aggregationsebene an Bedeutung gewinnen.

27
 

Es ist zu erwarten, dass zukünftige Netztopologien deutlich heterogener als heutzutage 
sein werden. Dies bedeutet, dass die Ausbautiefe mit eigener Infrastruktur bei allen 
Marktteilnehmern je Region (z.B. Ballungsgebiet/ländliche Gebiete) und in Abhängigkeit 

                                                 
26

 Vgl. ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA (ERG (07) 16rev2).  
27

 Im Bild des Konzeptes der Investitionsleiter stellt der Bitstromzugang eine niedrigere Stufe im Vergleich zur entbün-
delten TAL dar. Um auch mit einem Bitstromzugangsprodukt auf der ersten Aggregationsebene den Wettbewerbern 
ein größtmögliches Maß an Kontrolle über Qualitätsparameter zu erlauben, wäre ggf. das Bitstromprodukt um Multi-
casting-Funktionalitäten zu ergänzen. 
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von den dort bestehenden Skaleneffekten unterschiedlich sein kann und es somit zu ei-
nem Mix an Technologien kommt. Dementsprechend können in unterschiedlichen Gebie-
ten auch unterschiedliche Vorleistungsprodukte in Anspruch genommen werden.

28
 

6.1.2 Konsistente Entgelte im NGA-Kontext 

Zunehmende Komplexität bei der Realisierung von Konsistenz im NGA-Kontext 

Wenn der Übergang zu NGA schon aufgrund unterschiedlicher ökonomischer Gegeben-
heiten in verschiedenen Gebieten (Skaleneffekte) zu einer größeren Heterogenität führt, 
wird damit auch die Herstellung eines konsistenten Entgeltsystems komplexer, weil mehr 
unterschiedliche Vorleistungsprodukte zu berücksichtigen und ggf. deren Entgelte auf-
einander abzustimmen sind. Unterschiedlich sind die Vorleistungsprodukte sowohl in Be-
zug auf die Position entlang der Wertschöpfungskette als auch materiell (vgl. Abschnitte 
5.1, 5.2). Die Konsistenzanforderung stellt sich im Hinblick auf das Verhältnis zwischen 
verschiedenen TAL- bzw. Bitstrom-Varianten untereinander, auf das Verhältnis zwischen 
TAL- und Bitstrom-Zugangsprodukten und schließlich auch auf das Verhältnis zwischen 
möglichen komplementären Vorleistungsprodukten. Letzteres gilt etwa zwischen den 
komplementären Vorleistungsprodukten Kabelrohrzugang sowie Zuführung (vom KVz bis 
zum Netz des alternativen Betreibers), die es den Wettbewerbern ermöglichen, bei ei-
nem FTTCab Geschäftsmodell die Strecke bis zum KVz zu überbrücken. Ebenfalls zu ei-
ner größeren Herausforderung dürfte die Realisierung der Konsistenz zwischen Vor-
leistungs- und Endkundenprodukten werden, was insbesondere auf die Vermeidung von 
Preis-Kosten-Schere abzielt (vgl. Abschnitt 4.3). Neben diesen Aspekten inhaltlicher 
Konsistenz wird mit der Zunahme der Heterogenität auch die Herstellung von Konsistenz 
im Zeitablauf schwieriger (vgl. Abschnitte 4.2 und 5.3.4). Dies gilt umso mehr, da der 
Endausbau zukünftiger Anschlussnetze heute noch nicht bekannt ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es evident, dass es allein schon aus Praktikabilitätsgründen 
nicht um die Realisierung maximaler Konsistenz gehen kann, sondern vielmehr um opti-
male Konsistenz (vgl. Abschnitt 2.2.2). 

                                                 
28

 Im Bild des Konzeptes der Investitionsleiter bedeutet dies, dass unterschiedliche Stufen der Leiter parallel existie-
ren. 
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Konsistenz bei Maßstäben und Methoden 

Konsistenzprobleme können immer dann entstehen, wenn verschiedene Vorleistungen 
auf unterschiedlicher Kostenbasis reguliert werden (vgl. Abschnitt 3.3). So werden in Be-
zug auf eine Regulierung von NGA-Vorleistungsprodukten unterschiedliche Maßstäbe 
bzw. unterschiedliche Ermittlungsmethoden (Entgeltregulierung auf Basis von Kosten-
nachweisen, Vergleichsmarktuntersuchungen oder analytischen Kostenmodellen) disku-
tiert. 

Die Anwendbarkeit des Vergleichsmarktkonzepts in der Praxis dürfte im NGA-Kontext 
schwieriger sein als bisher. Gründe hierfür sind die mögliche Zunahme bei der Zahl der 
Vorleistungsprodukte und Zugangspunkte sowie die zwischen verschiedenen Ländern 
bestehenden fundamentalen Unterschiede hinsichtlich der gewählten Strategie, der 
Migrationsgeschwindigkeit sowie Unterschieden in Bezug auf historisch/technische Ge-
gebenheiten (z.B. Länge der Anschlussleitung, Verhältnis der Anzahl Hauptverteiler zu 
Kabelverzweigern). Hinzu kommt, dass sich die Migration in vielen Ländern noch in ei-
nem relativ frühen Stadium befindet, sodass schon von daher ein Ländervergleich er-
schwert wird. 

Die Ansatz historischer Kosten steht im Kontrast zum Preisbildungsmechanismus in 
Wettbewerbsmärkten, in denen die Preise gegenwärtige Kosten und damit die Entschei-
dungssituation eines neu in den Markt eintretenden Unternehmens reflektieren. Diese 
Logik von Wettbewerbsmärkten spiegelt sich im Konzept der KeL gem. § 31 TKG wider, 
wonach diese als langfristige zusätzliche Kosten der Leistungsbereitstellung auf Wieder-
beschaffungswerten bestimmt werden. 

6.1.3 Übergangsprobleme der Migration zu NGA 

Im Zuge der Migration zu NGA stellt sich die Frage, ob und ggf. welche neuen Vorleis-
tungsprodukte relevant werden und inwieweit andere evtl. wegfallen. Ferner stellt sich die 
Frage der Gestaltung des zeitlichen Übergangs. Dabei bestehen zwei Optionen: 1) paral-
leles Angebot bisheriger und zukünftiger Anschlussnetze/Vorleistungen, 2) unmittelbares 
Umstellen ohne Phase zeitlichen Übergangs. Während bei Option 1) die Dauer des Pa-
rallelbetriebs zu bestimmen ist, ist es bei Option 2) der Zeitpunkt des Übergangs. Die 
erste Option ist in Bezug auf die Realisierung eines konsistenten Entgeltsystems an-
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spruchsvoller, da für die Dauer des Parallelbetriebs mehr Vorleistungen (i.e. bisherige 
und NGA-basierte Vorleistungen) zu berücksichtigen wären. 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwieweit bisherige Dienste, die auf Basis regulierter 
Vorleistungen erbracht werden, auch im NGA-Kontext realisierbar sind und damit auch, 
wie lange das Unternehmen mit beträchtlicher Marktmacht zum Angebot dieser Vorleis-
tung zu verpflichten wäre. So könnte man erwägen, dass ein bisheriges Vorleistungspro-
dukt erst dann abgeschafft werden darf, wenn eine äquivalente Alternative besteht und 
tatsächlich auch verfügbar ist, um so die Wettbewerber in die Lage zu versetzen, auch im 
NGA-Kontext mit dem marktmächtigen Unternehmen konkurrieren zu können. Für den 
Fall, dass eine solche äquivalente Alternative nicht existiert, wäre es angebracht, dass 
die bisherige regulierte Vorleistung auch zukünftig verfügbar ist. Generell ist zu berück-
sichtigen, dass der Übergang zeitlich so auszugestalten ist, dass er von den Wettbewer-
bern auch administrativ-organisatorisch zu bewältigen ist. 

Die abstrakte Frage „Parallelbetrieb oder unmittelbarer Umstieg“ greift jedoch zu kurz, 
wenn man nicht berücksichtigt, dass die NGA-Migration nicht flächendeckend einheitlich 
erfolgt (s.o.). Vielmehr erfolgt sie graduell im Zeitablauf (beginnend in den Ballungsgebie-
ten) und wird aufgrund unterschiedlicher Größen- und Dichtevorteile auch regional zu un-
terschiedlichen Anschlussinfrastrukturen führen. 

6.2 Next Generation Networks (NGN) 

6.2.1 Elemente eines Zusammenschaltungssystems 

Auch im Bereich der Kernnetze findet eine Migration in Richtung IP-basierter Netze statt. 
Im Mittelpunkt stehen dabei v.a. Aspekte der Zusammenschaltung. Konsistenzfragen 
stellen sich im Hinblick auf die Kernelemente eines Zusammenschaltungsregimes

29
, mit 

denen die Zusammenschaltungsmodalitäten von Telekommunikationsnetzen beschrie-
ben werden: 1) Anzahl und geografische Lage der Zusammenschaltungspunkte, deren 
Hierarchie und funktionale Bedeutung; 2) eine Spezifizierung der Qualitätsanforderungen 
für die Verkehrsübergabe; 3) Preisbildungsprinzipien - diese beziehen sich z.B. auf die 
Abrechnungseinheiten oder die Staffelung der Entgelte nach Zusammenschaltungsebe-

                                                 
29

 Vgl. Abschlussbericht der Projektgruppe „Rahmenbedingungen der Zusammenschaltung IP-basierter Netze“ 
(2006). 
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nen; 4) ein Abrechnungssystem. Beim Abrechnungssystem geht es darum, „wer“ für wel-
che Teile der Wertschöpfungskette bezahlt. Der Begriff Abrechnungssystem kann sich 
grundsätzlich sowohl auf die Vorleistungs- wie auch die Endkundenebene beziehen. Im 
Kontext dieses Beitrags steht die Vorleistungsebene im Blickpunkt. 

Derzeit gelten für das traditionelle Telefonnetz und für „das Internet“ unterschiedliche Zu-
sammenschaltungsregime. Daran knüpft sich angesichts der stattfindenden Migrati-
onsprozesse unmittelbar die Frage nach einem geeigneten zukunftsfähigen Zusammen-
schaltungsregime an. Dadurch, dass – vereinfacht ausgedrückt - die Zusammenschal-
tung in der „alten“ leitungsvermittelten Welt reguliert ist, während sie in der paketvermit-
telten Welt unreguliert ist, rückt das Verhältnis von regulierten zu unregulierten Leistun-
gen und deren Konsistenz zueinander in den Blickpunkt. Mit dem Nebeneinander unter-
schiedlicher Regime gewinnt gleichzeitig die Gestaltung des Migrationsprozesses zu ei-
nem Zielregime an Bedeutung. 

Heutige Zusammenschaltungssysteme 

Anzahl und geografische Lage der Zusammenschaltungspunkte, deren Hierarchie und 
funktionale Bedeutung  

Das heutige PSTN-Netz umfasst 3 physische Ebenen. Für Zwecke der Regulierung von 
Zusammenschaltungsentgelten wird im Rahmen des EBC-Kostenmodells jedoch aus Ef-
fizienzgründen bereits heute ein 2-Ebenen Netz modelliert. Für die Zusammenschaltung 
finden 3 Entgeltstufen Anwendung: local, single und double transit. Eine bundesweite 
Abdeckung zur niedrigsten Tarifstufe „local“ erfordert eine Zusammenschaltung an 474 
Teilnehmervermittlungsstellen. 

Spezifizierung der Qualitätsanforderungen für die Verkehrsübergabe 

Die Transportleistung herkömmlicher leitungsvermittelter Netze wird durch den Übertra-
gungsplan determiniert.

30
 Wird dieser Übertragungsplan durch den Netzbetreiber ein-

gehalten, können die Endkunden mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit mit einer ho-
hen Sprachqualität rechnen. Diese wird jedoch nicht garantiert, da keine explizite Festle-
gung der Sprachqualität erfolgt. 

                                                 
30

 Vgl. ITU-T Empfehlung G.101 
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Preisbildungsprinzipien 

Im leitungsvermittelten Netz werden die Vorleistungsentgelte auf Basis der in Anspruch 
genommenen Netzelemente (EBC) abgerechnet, wobei Minuten als Abrechnungseinheit 
dienen. In paketvermittelten Netzen ist die genutzte Bandbreite im Netzpeak der eigentli-
che Kostentreiber, häufig wird aber auch das Datenvolumen als Parameter zur Bestim-
mung des Entgelts benutzt. 

Abrechnungssystem 

PSTN- bzw. IP-basierte Netze unterliegen heutzutage unterschiedlichen Abrechnungs-
systemen. Im PSTN findet das System des „Calling Party’s Network Pays“ (CPNP) auf 
der Vorleistungsebene Anwendung, bei dem der Netzbetreiber des Anrufers die gesamte 
Verbindung zahlt. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass die Kosten einer Verbindung 
ausschließlich durch das Netz des Anrufers verursacht werden. Dabei liegt der Fokus auf 
Sprachdiensten. Mit CPNP unmittelbar verbunden ist das Problem des Terminierungs-
monopols, da es dem terminierenden Netzbetreiber Anreize bietet, den physischen Ter-
minierungsengpass auszunutzen, indem er ein überhöhtes Terminierungsentgelt erhebt. 
Um der Ausnutzung des Terminierungsmonopols zu begegnen, unterliegen Terminie-
rungsleistungen der Regulierung. Neben dem physischen Terminierungsengpass und 
dem Abrechnungsregime hängt das Terminierungsmonopol auch von der Kontrolle über 
die E-164 Nummer ab, da nur der Netzbetreiber des Angerufenen diesem das Gespräch 
zustellen kann.

31
 

Zusammenschaltungen in IP-basierten Netzen – sowohl in Gestalt von Peering als auch 
Transit – unterliegen bislang nicht der Regulierung. Sofern für Transitleistungen Zahlun-
gen erfolgen, fließen diese ausschließlich in der upstream Richtung. Obwohl auch hier 
die physische Terminierungsleistung nur durch den Internetanschlussbetreiber des B-
Teilnehmers erfolgen kann, erhält er – im Unterschied zur PSTN-Welt – kein Terminie-
rungsentgelt auf der Vorleistungsebene. Beim System des Bill & Keep, das etwa im Be-
reich des Internets und darüber hinaus z.B. auch im Mobilfunkbereich in den USA An-
wendung findet, trägt jeder Netzbetreiber selbst die Kosten für die Terminierung des an-
kommenden Verkehrs. Der Internetanschlussbetreiber deckt seine Nettokosten der Ter-
minierung (sowie etwaige Kosten für die Internetkonnektivität) über die Endkundenebe-

                                                 
31

 Für eine ausführlichere Beschreibung existierender Zusammenschaltungsregime und ihrer Unterschiede s. ERG 
Common Statement on Regulatory Principles of IP-IC/NGN Core – A work program towards a Common Position 
(ERG (08) 26rev1), Kap. B.2. 
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ne. Der Anwendungsbereich von Bill & Keep erstreckt sich auf den Terminierungsab-
schnitt. Der “Mindestgeltungsbereich” von Bill & Keep lässt sich wie folgt definieren: „Bill 
& Keep might be applied for the terminating segment up to the first router or switch and 
associated control functions after the access/conncentration network. Transit services 
are not included in the Bill & Keep model ...”.

32
 Anders als bei CPNP erlaubt Bill & Keep 

keine Ausnutzung des physischen Terminierungsengpasses, sofern der Wettbewerb auf 
der Endkundenebene zwischen den Anschlussbetreibern sowie im Transitbereich zwi-
schen den IP-Backbonebetreibern hinreichend intensiv ist, wodurch ein Anreiz zur Effi-
zienzsteigerung für die Netzbetreiber gegeben ist. 

Zukünftige Zusammenschaltungssysteme 

Anzahl und geografische Lage der Zusammenschaltungspunkte, deren Hierarchie und 
funktionale Bedeutung  

Hinsichtlich der Anzahl der Zusammenschaltungspunkte wird allgemein erwartet, dass 
diese im Vergleich zu leitungsvermittelten Netzen tendenziell sinken wird. Im Rahmen 
des Abschlussberichts der Projektgruppe werden für ein nationales Kernnetz maximal 
100 Standorte bzw. Zusammenschaltungspunkte erwartet. Durch eine Verringerung der 
Anzahl der Zusammenschaltungspunkte im Vergleich zum PSTN kann es zu „stranded 
investments“ bei den Marktteilnehmern kommen. Insofern ist es eine zentrale Herausfor-
derung, dass einerseits die Deutsche Telekom AG ihren Netzumbau realisieren kann, 
andererseits aber auch Investitionen durch Wettbewerber getätigt werden können. 

Spezifizierung der Qualitätsanforderungen für die Verkehrsübergabe 

IP-basierte Netze basieren üblicherweise auf dem Prinzip des best-effort. Dies führt aber 
nicht automatisch zu einer niedrigen Übertragungsgüte und Dienstequalität. Zu den Fak-
toren, die die Ende-zu-Ende-Qualität eines Dienstes beeinflussen, zählen neben der Ü-
bertragungsgüte auf der Transportebene die Bedingungen im Zugangs- und Kernnetz 
sowie die genutzten Endeinrichtungen einschließlich der verwendeten Codecs.

33
 Es ist 

jedoch denkbar, dass ggf. eine best-effort Qualität für bestimmte Dienste wie z.B. Video-
conferencing nicht ausreichend sein wird und daher Qualitätsgarantien für die Übertra-

                                                 
32

 ERG (08) 26rev1, S. 23. 
33

 Vgl. “Eckpunkte der Zusammenschaltung IP-basierter Netze”,. Eckpunkt 2. Diese Eckpunkte wurden auf Grundlage 
des Abschlussberichts sowie der dazu im Rahmen der anschließenden Konsultation eingegangenen Stellungnahmen 
erstellt. 
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gung in IP-basierten Netzen auf Basis entsprechender Transportklassen in den Blick-
punkt rücken.

34
 Die angestrebte Qualität wäre dabei über die gesamte Kette der bei der 

Erbringung eines Dienstes involvierten Netze zu gewährleisten. Bislang wird die Quality 
of Service (QoS) jedoch nicht netzübergreifend realisiert.

35
 QoS stellt somit potenziell ei-

ne zusätzliche Dimension bei der Zusammenschaltung IP-basierter Netze und damit 
auch im Hinblick auf die Gewährleistung von Konsistenz dar. QoS kann ggf. zu neuen 
Herausforderungen in Bezug auf die Sicherstellung von Nicht-Diskriminierung führen, et-
wa wenn durch QoS Anreize zur Verschlechterung der best-effort Transportqualität ent-
stehen.

36
 

Preisbildungsprinzipien 

Es ist davon auszugehen, dass die Abrechnung auf der Vorleistungsebene in IP-
basierten Netzen eher nach dem Datenvolumen oder genutzter Bandbreite und nicht 
nach Minuten erfolgt, da hierdurch besser die Kostentreiber derartiger Netze reflektiert 
werden. Dies gilt im Prinzip bereits heute für paketvermittelte Netze. Denkbar sind ver-
schiedene Varianten, Kauf eines bestimmten Kapazitätsvolumens oder Abrechnung nach 
tatsächlich genutztem Volumen, vorausgesetzt wird in jedem Fall, dass das Abrech-
nungssystem überhaupt eine Bepreisung vorsieht. 

Abrechnungssystem 

Wenn heutzutage noch PSTN- und IP-basierte Netze parallel nebeneinander existieren 
und beiden Netztypen unterschiedliche Zusammenschaltungssysteme zugrunde liegen, 
stellt sich automatisch die Frage, welches das geeignete Zusammenschaltungssystem 
für die Zukunft ist, wenn die Netze in Richtung IP migrieren. Die Entwicklung eines zu-
kunftsfähigen Zusammenschaltungsregimes sowie der Migrationsschritte dorthin waren 
Gegenstand der im August 2005 von der Bundesnetzagentur errichteten Projektgruppe 
„Rahmenbedingungen der Zusammenschaltung IP-basierter Netze“

37
. In Bezug auf das 

Abrechnungssystem wurde aufgrund unterschiedlicher Positionen der Experten keine 
abschließende Festlegung getroffen. In ihren „Eckpunkten der Zusammenschaltung IP-
basierter Netze“ hat es die Bundesnetzagentur für denkbar und sinnvoll erachtet, wenn 
sich Bill & Keep-Mechanismen auf der Transportebene langfristig durchsetzen würden. 

                                                 
34

 Vgl. ERG (08) 26rev1 (Kap. B.3.5.1). 
35

 Vgl. ERG (08) 26rev1 (Kap. B.3.5.3). 
36

 Vgl. hierzu ERG (08) 26rev1, Kap. C.3 sowie C.4. 
37

 Die Projektgruppe hat am 15.12.2006 ihren Abschlussbericht vorgelegt. 
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Trennung Dienst und Transport 

Ein weiterer relevanter Aspekt eines zukünftigen Zusammenschaltungssystems ist die 
mögliche Trennung von Dienst und Transport.

38
 Die Bundesnetzagentur hatte in ihren 

Eckpunkten zur Zusammenschaltung festgestellt, dass langfristig die bei NGN vorgese-
hene Trennung dieser Ebenen auch in den Zusammenschaltungsleistungen abgebildet 
werden sollten.

39
 Im Hinblick auf Fragen der Konsistenz ist zu berücksichtigen, dass 

Transport- und Dienstezusammenschaltung an unterschiedlichen Netzknoten und auf un-
terschiedlichen Hierarchieebenen erfolgen.

40
 

6.2.2 Ursachen und Beispiele für Herausforderungen in Bezug auf zeitliche Konsistenz 

Eine wesentliche Herausforderung in Bezug auf die zeitliche Konsistenz resultiert aus 
dem technologischen Wandel. Konsistenzprobleme können insbesondere dann entste-
hen, wenn unterschiedliche Netze (PSTN/IP-Netze) mit unterschiedlichen Zusammen-
schaltungssystemen und insbesondere unterschiedliche Abrechnungssysteme parallel 
existieren. Dies ist bereits heute der Fall, da mit der steigenden Relevanz von VoIP beide 
Netze zum Transport von Sprache genutzt werden. Daraus folgt, dass die ursprüngliche 
funktionale Zuordnung von Netz und Dienst (Transport von Sprache über leitungsvermit-
telte Netze bzw. von Daten über paketvermittelte Netze) zunehmend ins Wanken gerät. 
Das Konsistenzproblem entsteht letztlich aber erst dann, wenn ein VoIP-Nutzer einen 
PSTN-Nutzer anruft (oder umgekehrt), da in diesem Fall beide Netztypen und damit bei-
de Zusammenschaltungssysteme tangiert sind. Durch das Aufeinandertreffen der unter-
schiedlichen Abrechnungssysteme entsteht somit ein methodisches Konsistenzproblem. 

Im Vorfeld der Einrichtung der o.g. Projektgruppe ist von Marktteilnehmern aus der 
„PSTN-Welt“ argumentiert worden, dass reine VoIP-Diensteanbieter lediglich Arbitrage-
geschäfte betrieben, da sie ein PSTN-Terminierungsentgelt kassierten, obwohl die Ter-
minierungsleistung über das Internet erfolge. Hierüber könne jedoch lediglich eine best 
effort Qualität realisiert werden. Diese Debatte setzte sich insofern auch im Rahmen des 
Abschlussberichtes fort, als dass eine Gruppe von Marktteilnehmern zwischen Voice o-
ver NGN (VoNGN) und Voice over Internet (VoI) differenzierte. Mittels VoNGN, realisiert 
über gemanagte Netze, werde eine „gefühlte“ Spachqualität wie bei der PSTN-Telefonie 

                                                 
38

 Vgl. sowohl die NGN-Spezifikationen zu NGN (ITU-T) als auch zu NGI (IETF). 
39

 Vgl. Eckpunkte der Zusammenschaltung IP-basierter Netze, Eckpunkt 1. 
40

 Vgl. ERG (08) 26rev1, Kap. B.3.3.1. 
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realisiert, weshalb beide Terminierungsleistungen das gleiche Preisniveau aufweisen 
sollten. Auf Basis von VoI ließen sich vergleichbare Qualitäten nicht realisieren, daher 
solle das Terminierungsentgelt entsprechend niedriger liegen. In ihren Eckpunkten ist die 
Bundesnetzagentur zu dem Ergebnis gekommen, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
bei der Erbringung des Endkundendienstes Sprache keine hinreichend verlässlichen Ab-
grenzungskriterien auf der Basis von garantierten Qualitäten für eine Differenzierung 
zwischen entsprechenden Zusammenschaltungsprodukten für VoNGN bzw. VoI gebe.

41
 

Vergleicht man heutige und zukünftige Zusammenschaltungssysteme, so wird deutlich, 
dass Fragen der Zusammenschaltung zukünftig insofern umfassender werden, da mit 
der möglichen Trennung von Dienst und Transport sowie dem QoS-Aspekt weitere Di-
mensionen hinzukommen. Damit wird auch die Gewährleistung konsistenter Entgelte 
schwieriger. Dies berührt einerseits die Frage der Konsistenz innerhalb des zukünftigen 
Zusammenschaltungssystems, andererseits aber auch die die Phase des Übergangs.  

Es gibt aber auch Aspekte, die tendenziell Konsistenzprobleme reduzieren. Bereits heute 
unterliegt ein großer Teil aller Zusammenschaltungsleistungen nicht der Regulierung, da 
hier die unregulierten Mechanismen der IP-Netze Anwendung finden. Durch einen Über-
gang zu Bill & Keep könnten Konsistenzprobleme verringert werden, da es zur Vermei-
dung von Terminierungsmonopolen und damit zur Reduzierung des Regulierungsbedarfs 
beiträgt.  

Zweitens könnte eine Vereinfachung gegenüber der heutigen Situation auch durch ein 
diensteunabhängiges Zusammenschaltungsprodukt erzielt werden (s.o.). In den Eck-
punkten der Zusammenschaltung hatte die Bundesnetzagentur es nicht für zielführend 
erachtet, in paketvermittelnden Netzen auf der Transportebene dienstespezifische Zu-
sammenschaltungsstrukturen einzuführen.

42
 Ein diensteunabhängiges System würde 

zudem besser dem Multi-Service-Charakter zukünftiger Netze gerecht. 

Es gab jedoch auch in der Vergangenheit bereits signifikante Veränderungen beim Sys-
tem der Zusammenschaltungsentgelte. Ein solcher „Sprung“ fand beim Übergang vom 
entfernungsbasierten Zusammenschaltungssystem zu EBC statt. Die heutigen Heraus-
forderungen resultieren aus den technologischen Veränderungen des zugrunde liegen-
den Netzes, welche inhaltliche und methodische Fragen in Bezug auf alle Elemente ei-
nes Zusammenschaltungssystems induzieren. 

                                                 
41

 Vgl. Eckpunkte der Zusammenschaltung IP-basierter Netze, Eckpunkt 3. 
42

 Vgl. Eckpunkte der Zusammenschaltung IP-basierter Netze, Eckpunkt 2. 
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6.2.3 Migrationsaspekte 

IP als effiziente Technologie 

Ein wesentlicher Grund für die Migration zu IP-basierten Netzen dürfte darin bestehen, 
dass diese Effizienzvorteile gegenüber bisherigen leitungsvermittelten Netzen besitzen. 
Ansonsten wäre eine solche Migrationsstrategie nicht rational. Vor diesem Hintergrund 
scheint vieles dafür zu sprechen, diese niedrigeren Kosten auch zur Grundlage der 
Preissetzung für die IP-Zusammenschaltung zu machen. In diesem Zusammenhang ist 
auch zu berücksichtigen, dass das Konzept der Kosten der effizienten Leistungsbereit-
stellung im Prinzip keine technologieabhängige Preisdifferenzierung und kein Nebenein-
ander verschiedener Preise kennt. Die Orientierung der Preise an der effizienten Techno-
logie setzt auch die richtigen Anreize, die Migration zu dieser Technologie zu beschleu-
nigen. Darüber hinaus ist ggf. auch dem Sachverhalt Rechnung zu tragen, dass sich im 
Zuge der Migrationsprozesse die Grenze zwischen Anschluss- und Verbindungsnetz 
verschieben kann (vgl. auch Abschnitt 6.1.1). 

Vor diesem Hintergrund stellen sich zwei wesentliche Fragen: Ab welchem Zeitpunkt soll 
die - grundsätzlich effizientere – IP-Technologie die Basis für regulatorische Entschei-
dungen bilden? Und wie lange soll ein erkennbar auslaufendes PSTN-Netz auf Basis von 
Wiederbeschaffungswerten kalkuliert werden? Nach derzeitiger Einschätzung der Bun-
desnetzagentur ist es noch angebracht, bei der Bestimmung der KEL das vorhandene 
PSTN zu Wiederbeschaffungspreisen zugrunde zu legen.

43
  

Gleitpfad 

Ist die Frage, ab wann die effizientere – und damit auch kostengünstigere – IP-
Technologie für eine regulatorische Festlegung von Zusammenschaltungsentgelten 
zugrunde gelegt werden soll (s.o.), beantwortet, ist zu überlegen, ob angesichts der (po-
tenziellen) Dimension der Kostenveränderung durch die paketvermittelte Technologie ein 
sofortiger Übergang der Zusammenschaltungsentgelte auf dieses niedrigere Niveau zu 
disruptiv für den Markt und insbesondere die Anbieter von PSTN-Zusammen-

                                                 
43

 BK 3c-08-137 (geschwärzte Fassung), Abschnitt 4.1.3.1. Begründet wird dies damit, dass für den Genehmigungs-
zeitraum die NGN-Migration noch nicht in “nennenswertem Umfang zum Tragen komme” und darüber hinaus auf-
grund „mangels vorhandener Eingangsdaten und der noch unklaren zukünftigen Zusammenschaltungsstruktur“ die 
Kostenbestimmung für ein NGN-basiertes Netz “derzeit nicht einmal annäherungsweise möglich” sei. 
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schaltungsleistungen wäre.
44

 Prinzipiell denkbar wäre ein Gleitpfad, der sich aus einer 
Mischung der Kosten leitungs- und paketvermittelter Netze ergibt und in dem der Anteil 
paketvermittelter Netze im Zeitablauf steigt. Ein Gleitpfad-Ansatz setzt die Bestimmung 
des neuen Kosten- und damit Preisniveaus für Zusammenschaltungsleistungen und den 
Zeitpfad dorthin voraus. Das neue Preisniveau für Zusammenschaltungsleistungen sollte 
spätestens dann erreicht sein, wenn die Netzumstellung abgeschlossen ist. 

Einheitliches Preisniveau  

Eine Verwendung unterschiedlicher Preissysteme für PSTN- und IP-Zusammen-
schaltung birgt die Gefahr von regulatorisch induzierten Arbitrage- und Umgehungsmög-
lichkeiten. Will man Inkonsistenzen in der Behandlung von PSTN und IP-Netzen vermei-
den, könnte ein einheitliches Preisniveau für PSTN- und IP-Zusammenschaltung ins Au-
ge gefasst werden. Allerdings stößt die strukturelle Umsetzung dieses Prinzips insofern 
an Grenzen, als dass sich die Anzahl und Funktion der Netzebenen in beiden Netztypen 
nicht „eins zu eins“ entsprechen.

45
 So erfordert die bundesweite Nutzung der Tarifstufe 

„local“ eine Zusammenschaltung an 474 Vermittlungsstellen und daher deutlich mehr ei-
gene Investitionen als wenn etwa nur 100 Kernnetzstandorte zu erschließen wären. Die-
ser netzstrukturelle Unterschied erschwert preisliche Konsistenz im Sinne eines einheitli-
chen Preisniveaus, da sich die Leistungen schon von ihrem Umfang her signifikant un-
terscheiden. 

So ist das hierarchische 3-Ebenen-Konzept des PSTN mit der Unterscheidung in „local, 
regional, national“ für IP-Netze eventuell nicht anwendbar. Allerdings führt die Migration 
zu einem IP-Netz mit zwei physischen Ebenen nicht automatisch dazu, dass die Leistun-
gen „single transit“ und „double transit“ automatisch wegfallen. Die oberste Netzebene 
eines NGN könnte single und double tandem Terminierung umfassen, wenn auf dieser 
Ebene mehr als ein Standort existiert und jeder einzelne Standorte eine bestimmte Regi-
on abdeckt. 

46
 Zweifelhaft ist auch, ob das Konzept der lokalen Zusammenschaltung eine 

Entsprechung in IP-basierten Netzen hat. So können etwa in IP-Netzen Dienste noma-
disch und damit standortunabhängig erbracht werden. Auch ist Entfernung in IP-Netzen 
noch weniger ein Kostentreiber als dies im PSTN der Fall ist. Um trotz dieser Unter-
schiede effiziente Migrationsanreize Richtung IP zu setzen, ist es denkbar, die niedrigste 

                                                 
44

 Vgl. Abschlussbericht, Kap A.1.7. sowie Eckpunkte der Zusammenschaltung IP-basierter Netze (Eckpunkt 5). 
 Ein derartiger Gleitpfad wurde sowohl im Abschlussbericht als auch den BNetzA-Eckpunkten erwogen. 
45

 Vgl. Abschlussbericht (Kap. A.1.7) sowie ERG (08) 26rev1 (Kap. B.3.3.2). 
46

 S. ERG (08) 26rev1 (Kap. B.3.3.2). 
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Tarifstufe für die IP-Zusammenschaltung bei der für eine nationale Netzabdeckung im 
NGN angebotenen maximalen Zahl an Zusammenschaltungspunkten anzuwenden. 

7. Schlussfolgerungen 

Mit dem in § 27 Abs. 2 TKG verankerten Konsistenzgebot wird die Zielsetzung verfolgt, 
Entgeltregulierungsmaßnahmen in ihrer Gesamtheit inhaltlich und zeitlich aufeinander 
abzustimmen. Das Verhältnis der zu regulierenden Vorleistungsentgelte entlang der 
Wertschöpfungskette ist so zu gestalten, dass die auf verschiedenen Wertschöpfungs-
stufen mit ihren jeweiligen Geschäftsmodellen agierenden Anbieter wirtschaftlich operie-
ren können. Im Resultat werden mit dieser Vorgabe die Sicherstellung unverzerrten 
Wettbewerbs sowie die Förderung effizienter Infrastrukturinvestitionen angestrebt. Dabei 
haben in jüngster Zeit die daraus resultierenden Fragestellungen sowie deren Komplexi-
tät aufgrund des technologischen Wandels sowie einer wachsenden Zahl miteinander 
konkurrierender Geschäftsmodelle deutlich zugenommen. 

In den vergangenen Jahren sind sowohl seitens der Deutschen Telekom AG als auch 
seitens ihrer Wettbewerber umfangreiche Investitionen in Infrastruktur erfolgt. Allerdings 
kann selbst ein effizienter alternativer Infrastrukturbetreiber typischerweise nicht in glei-
chem Maße von Größen- und Dichtevorteilen profitieren wie das ehemalige Monopolun-
ternehmen. 

Um diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, ist bei der Festlegung konsistenter Entgel-
te ein angemessenes Ausmaß von Größenvorteilen, das ein effizienter Netzbetreiber 
realistischerweise erreichen kann, zu berücksichtigen. Insofern ist im Zeitablauf immer 
wieder neu abzuschätzen, 

− wie sich die Kosten der relevanten Infrastrukturelemente bzw. Leistungsbestandtei-
le im Rahmen der technologischen Entwicklungen verändern,  

− welche Größenvorteile für einen effizienten Netzbetreiber unter Berücksichtigung 
der Marktdurchdringung und des durchschnittlichen Marktanteils eines effizienten 
Wettbewerbers zugrunde zu legen sind sowie 
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− wie sich vor diesem Hintergrund erwartungsgemäß der Netzausbau bzw. die Er-
schließung weiterer Anschlussbereiche entwickeln wird. 

Diese Ausführungen machen deutlich, dass es sich bei dieser Vorgehensweise um einen 
dynamischen Ansatz handelt, da die Konsistenzprüfung der Entgelte auch vom jeweili-
gen Stand der Marktentwicklung abhängig ist. Auf diese Weise soll nicht nur sicherge-
stellt werden, dass eine ausreichende Spanne zu den Endkundenpreisen des marktbe-
herrschenden Unternehmens besteht, sondern auch, dass unterschiedliche Vorleistungs-
entgelte so aufeinander abgestimmt sind, dass Anreize für effiziente Investitionen entste-
hen bzw. erhalten bleiben. 

Der Ausbau eigener Infrastruktur kann sich als Wettbewerbsvorteil darstellen, weil er es 
Unternehmen beispielsweise ermöglicht, mehr eigene Wertschöpfung zu erbringen, sich 
durch qualitative Differenzierungsmöglichkeiten von Konkurrenten abzuheben und zu-
dem eine größere Unabhängigkeit zu erlangen. Allerdings sind nicht zuletzt vor dem Hin-
tergrund des technologischen Wandels und in Anbetracht der Tatsache, dass ein erheb-
licher Teil der Investitionen in Telekommunikationsnetze als „versunken“ zu charakteri-
sieren ist, Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Amortisierbarkeit ggf. zu berücksichtigen. Da-
her stellt sich grundsätzlich die Frage, wie mit solchen Risiken umzugehen ist. Neben der 
Möglichkeit, Unsicherheiten etwa durch regulatorische Vorgaben zu mindern, könnte es 
ggf. erforderlich sein, derartige Unsicherheiten auch in der Kalkulation für die Tätigkeit 
eines effizienten Wettbewerbers abzubilden. 

Dabei kann bei der konsistenten Entgeltregulierung verschiedener Vorleistungen ein 
Spannungsfeld entstehen, das sich am Beispiel des Verhältnisses zwischen dem Zugang 
zur entbündelten Teilnehmeranschlussleitung (TAL) und dem IP-Bitstromzugang verdeut-
lichen lässt. So muss der Abstand richtig austariert werden, um effiziente Investitionsan-
reize zu gewährleisten. 

Dabei gilt im Grundsatz, dass Kosten-Kosten-Scheren insbesondere dahingehend zu 
verhindern sind, dass ein Geschäftsmodell, welches auf weitergehenden Netzinfrastruk-
turinvestitionen basiert, nicht mit höheren Kosten belastet werden darf als das Ge-
schäftsmodell eines Wettbewerbers, das geringere Investitionen erfordert. 

In diesem Zusammenhang ist es nicht auszuschließen, dass im Hinblick auf die Vermei-
dung von Preis-Kosten- oder Kosten-Kosten-Scheren zu Situationen kommen kann, in 
denen sich die Frage nach dem Verhältnis statischer zu dynamischer Effizienz stellt. In 
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diesen Fällen wäre es letztlich unvermeidbar, im Zweifelsfall eine prognostische Abwä-
gung zwischen statischen und dynamischen Effizienzaspekten vorzunehmen. Dabei wä-
ren Wohlfahrtsverluste in statischer Hinsicht zu legitimieren, wenn mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass diese in dynamischer Hinsicht, 
d.h. langfristig durch entsprechende gesamtwirtschaftliche Vorteile überkompensiert 
werden. 

Diese Überlegungen deuten darauf hin, dass - insbesondere in einer Phase des techno-
logischen Wandels und einer damit einhergehenden Transformation bzw. Weiterentwick-
lung der Telekommunikationsnetze – im Rahmen der Entgeltregulierung ggf. Abwä-
gungsentscheidungen vorzunehmen sind, um eine bestmögliche Realisierung der Regu-
lierungsziele zu gewährleisten. 

Zur Sicherung nachhaltigen Wettbewerbs ist nach wie vor ein nachfragegerechtes Vor-
leistungsangebot unabdingbar, wobei die Entgelte für wesentliche Zugangsleistungen ei-
ner Vorabgenehmigung unterworfen sind und gemäß den Kosten der effizienten Leis-
tungsbereitstellung bestimmt werden. Ein Entgelt, das den KeL entspricht, simuliert den 
im Wettbewerb erzielbaren Preis und setzt effiziente Investitionsanreize, wie die Entwick-
lungen der letzten elf Jahre belegen. Gleichzeitig werden dem regulierten Unternehmen 
angemessene Renditen zugestanden und dessen Sonderbelastungen kostenmäßig be-
rücksichtigt. Dadurch ist sichergestellt, dass auch dem etablierten Betreiber ausreichen-
de Mittel für den Aus- und Umbau ihrer Netze zur Verfügung stehen. Dabei erweist sich 
der KeL-Maßstab als hinreichend flexibel, alle relevanten Risiken in der Kapitalverzin-
sung abzubilden. und neue Tarifstrukturen zu ermöglichen. 

Vor dem Hintergrund der Entwicklung in Richtung paketvermittelter Netze stellt die Ge-
währleistung von Konsistenz eine besondere Herausforderung dar, weil die Sicherstel-
lung der Konsistenz tendenziell komplexer und mehrdimensionaler wird. Entgeltregulie-
rungsmaßnahmen sollten in dem Sinne zukunftsoffen sein, dass sie heute noch nicht e-
xistierende, aber potenziell effiziente Geschäftsmodelle ermöglichen und somit Marktzu-
tritte nicht regulatorisch verzerrt werden. 

Im Anschlussnetzbereich kann die Migration zu NGA zu einer größeren Zahl an Vorleis-
tungsprodukten mit unterschiedlichen Zugangspunkten entlang der Wertschöpfungskette 
führen. Dies gilt insbesondere für den Zugang zur entbündelten Teilnehmeranschlusslei-
tung. Es ist davon auszugehen, dass zukünftige Netztopologien im Anschlussbereich he-
terogener sein werden, da die ökonomischen Gegebenheiten in verschiedenen Gebieten 
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unterschiedlich sein können. Damit wird die Umsetzung eines konsistenten Entgeltsys-
tems komplexer. Sofern für verschiedene Vorleistungen unterschiedliche Maßstäbe und 
Entgeltbestimmungsmethoden gelten, kann dies ebenfalls die Realisierung von Konsis-
tenz erschweren. Für die Phase der Migration zu NGA stellen sich insbesondere Fragen 
der Gestaltung des zeitlichen Übergangs, etwa, wie lange bisherige Vorleistungen vom 
marktmächtigen Unternehmen im NGA-Kontext anzubieten sind. 

Mit Blick auf die Kernnetze ist darauf hinzuweisen, dass bereits heute ein großer Teil al-
ler Zusammenschaltungsleistungen nicht der Regulierung unterliegt. Vor diesem Hinter-
grund rückt das Verhältnis von regulierten Zusammenschaltungsleistungen (leitungsver-
mittelte Welt) und unregulierten Zusammenschaltungsleistungen (paketvermittelte Welt) 
in den Blickpunkt. Existieren parallel Netze (PSTN- bzw. IP-Netze), für die unterschiedli-
che Zusammenschaltungs- und Abrechnungssyteme gelten, kann dies zu methodischen 
Konsistenzproblemen führen. 

Insoweit, wie in zukünftigen Netzen mit der möglichen Trennung von Dienst und Trans-
port und dem Aspekt von Quality of Service weitere Dimensionen relevant werden, wer-
den sich Fragen eines konsistenten Zusammenschaltungsregimes als komplexer als 
heutzutage erweisen. 

Die Migration zu IP-basieren Netzen wirft ferner etwa die Frage auf, ab wann diese 
- grundsätzlich effizientere - IP-Technologie die Basis für regulatorische Entscheidungen 
bildet. Für die praktische Gestaltung des Migrationspfades ist prinzipiell auch ein Gleit-
pfad vorstellbar, mit dem ein zu disruptiver Übergang der Zusammenschaltungsentgelte 
auf das Kostenniveau paketvermittelter Netze vermieden werden könnte, wobei die Ver-
langsamung nicht zu lange dauern darf, da ansonsten das Ziel der Wahrung der 
Verbraucherinteressen gefährdet würde. 

Im Ergebnis zeigen die hier dargelegten Überlegungen, dass die Gewährleistung einer 
konsistenten Entgeltregulierung eine Herausforderung von wachsender Komplexität dar-
stellt. Dies gilt umso mehr, als das Verhältnis der unterschiedlichen Entgelte zueinander 
erheblichen Einfluss auf die Sicherstellung eines chancengleichen Wettbewerbs und an-
gemessener effizienter Investitionsanreize hat. Insofern betrachtet es die Bundesnetz-
agentur weiterhin als zentrale Aufgabe, den verschiedenen gesetzlich normierten Ziel-
setzungen parallel gerecht zu werden, indem ihre Entscheidungen - im Interesse der 
(privaten und gewerblichen) Nutzer – durch die Schaffung nachhaltigen Wettbewerbs 
auch zur Förderung effizienter Investitionen in leistungsfähige Infrastrukturen beitragen. 
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Eine konsistente Entgeltregulierung ist nicht zuletzt mit Blick auf neue Technologien, 
durch die wiederum neue Geschäftsmodelle ermöglicht werden, von großer Bedeutung. 
Hierauf sollte die Regulierungspraxis hinreichend flexibel reagieren können, um die Ent-
wicklung positiv zu begleiten. 


